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1. Fragestellung und Kontext 

Der Fachbereich Europa wurde um Prüfung gebeten, ob auf Ebene der Europäischen Union (EU) 
die rechtlichen Voraussetzungen für Verbotsregelungen bezüglich großer Online-Plattformen im 
Bereich der sozialen Medien gegeben sind. 

Kontext für solche derzeit in Deutschland und in Europa1 geführten die Diskussionen um Platt-
form-Sperrungen aus Gründen der nationalen oder öffentlichen Sicherheit ist der US-amerikani-
sche „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“ (PAFACA), 
den Präsident Biden als Teil eines Omnibusgesetzes am 24. April 2024 unterzeichnet hat.2 Das 
Gesetz knüpft Verbotsfolgen an die Einstufung einer Anwendung als von einem „foreign adver-
sary“ kontrolliert. Die Einstufung kann grundsätzlich durch den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten erfolgen, soweit von der Anwendung eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicher-
heit ausgeht.3 Das Gesetz benennt aber auch bereits selbst einen konkreten Dienst und dessen Be-
treiber.4 Designierte Anwendungen werden 270 Tage nach Inkrafttreten und der legislativen De-
signation bzw. 270 Tage nach der Benennung durch den Präsidenten5 Gegenstand eines allgemei-
nen Verbots, das insbesondere jede Verbreitung inklusive der Bereitstellung von Internet-
Hosting-Diensten erfasst.6 Die „foreign adversaries“ im Sinne des Protecting Americans from For-
eign Adversary Controlled Applications Act sind die Demokratische Volksrepublik Korea, die 

 

1 Vgl. etwa Politico, TikTok ban in EU is ‘not excluded,’ von der Leyen says, abrufbar unter: https://www.poli-
tico.eu/article/tiktok-ban-in-eu-is-not-excluded-von-der-leyen-says/.  

2 „Division H“ des Public Law No. 118-50, abrufbar unter https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-
bill/815/text; ursprünglich als Gesetzesentwurf H.R.7521 - Protecting Americans from Foreign Adversary Con-
trolled Applications Act vorgelegt, abrufbar unter: www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7521/text; 
zwischenzeitlich als „Division D“ des H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act, abrufbar unter 
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text; zur Kontextualisierung noch zum modifi-
zierten Gesetzesentwurfs etwa Rozenshtein, Five Observations on the TikTok Bill and the First Amendment, 
Lawfare vom 22. April 2024, abrufbar unter: https://www.lawfaremedia.org/article/five-observations-on-the-
tiktok-bill-and-the-first-amendment. 

3 Vgl. Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(g)(3)(B): „The term ‘foreign adversary controlled appli-
cation’ means a website, desktop application, mobile application, or augmented or immersive technology appli-
cation that is operated, directly or indirectly (including through a parent company, subsidiary, or affiliate), by 
[…] (B) a covered company that (i) is controlled by a foreign adversary; and (ii) that is determined by the Presi-
dent to present a significant threat to the national security of the United States following the issuance of (I) a 
public notice proposing such determination; and (II) a public report to Congress, […]“. 

4 Vgl. Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(g)(3)(A), mit dem das Unternehmen „ByteDance Ltd.“ 
und die von ihm betriebene Plattform „TikTok“ designiert werden 

5 Vgl. Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(a)(2); im ursprünglichen Entwurf (Fn. 1) waren es 
noch 180 Tage gewesen. 

6 Vgl. Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(a)(1): „It shall be unlawful for an entity to distribute, 
maintain, or update (or enable the distribution, maintenance, or updating of) a foreign adversary controlled ap-
plication by carrying out, within the land or maritime borders of the United States, […]“. 

https://www.politico.eu/article/tiktok-ban-in-eu-is-not-excluded-von-der-leyen-says/
https://www.politico.eu/article/tiktok-ban-in-eu-is-not-excluded-von-der-leyen-says/
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text
http://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7521/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text
https://www.lawfaremedia.org/article/five-observations-on-the-tiktok-bill-and-the-first-amendment
https://www.lawfaremedia.org/article/five-observations-on-the-tiktok-bill-and-the-first-amendment
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Volksrepublik China, die Russische Föderation und die Islamische Republik Iran.7 Das Verbot gilt 
nicht bzw. wird aufgehoben, wenn es zu einer Veräußerung kommt mit der – nach der Einschät-
zung des Präsidenten – zumindest der Betrieb bzw. die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten 
Staaten nicht mehr unter der Kontrolle eines „foreign adversaries“ steht.8 

Nachfolgend wird unter Ziff. 2 untersucht, ob bestimmte Sekundärrechtsakte der EU mit der US-
amerikanischen Regelung vergleichbare Maßnahmen ermöglichen könnten (Ziff. 2.2. bis 2.3.) und 
welche grundrechtlichen Vorgaben hierbei relevant wären sind (Ziff. 2.4.). Unter Ziff. 3 findet 
sich ein knapper und allgemeiner Verweis auf unionsrechtliche Grenzen für den Erlass nationa-
ler Maßnahmen in diesem Bereich.9  

2. Rechtlicher Rahmen für etwaige unionale Maßnahmen zur Zugangsbeschränkung und 
Sperrung großer Social Media-Plattformen 

Orientiert an der US-amerikanischen Regelung sollen im Folgenden Rechtsgrundlagen des Uni-
onsrechts darauf untersucht werden, ob sie ein vergleichbares Vorgehen der Union gegen eine 
sehr große Online-Plattform im Social Media-Bereich erlauben würden. 

Naheliegendes Regelwerk ist insofern zunächst die Verordnung (EU) 2022/2065 (Gesetz über di-
gitale Dienste oder Digital Services Act, im Weiteren: DAS, mit der „eine Art Allgemeiner Teil 
des Internetrechts“10 geschaffen wurde, der sehr großen Online-Plattformen aufgrund ihrer Reich-
weite besondere Pflichten11 auferlegt (dazu unter Ziff. 2.1.). Zukünftig werden diese Pflichten 
durch die Vorschriften des sog. Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (European Media Freedom 
Act, im Weiteren: EMFA)12 ergänzt (dazu unter Ziff. 2.2.). Das US-amerikanische Vorgehen gegen 
„foreign adversaries“ weist aber auch Parallelen zum EU-Sanktionsrecht auf. So hat die EU im 
Rahmen ihres Sanktionsregimes gegen Russland auch ein weitreichendes EU-weites Verbrei-
tungsverbot für russische TV-Sender und Plattformen erlassen,13 um auf „Propagandaaktionen 
[…] über eine Reihe von Medien unter ständiger direkter oder indirekter Kontrolle der Führung 

 

7 Dies ergibt sich aus dem Verweis in Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(g)(4) auf 10 U.S.C. 
§ 4872(d)(2), abrufbar unter www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title10/USCODE-2022-title10-subtit-
leA-partV-subpartI-chap385-subchapIII-sec4872&collectionCode=USCODE. 

8 Vgl. Public Law No. 118-50 (Fn. 2), Division H, Section 2(c)(1), die „exemption for qualified divestitures“, wo-
bei der Begriff des „qualified divestitures“ durch Section 2(g)(6) definiert wird. 

9  Zusätzliche Informationen zur nationalen Perspektive auf Zugangsbeschränkungen und Sperrungen finden sich 
in der Ausarbeitung WD 7 - 3000 - 027/24.  

10 Hofmann/Raue, in: dies., Digital Services Act, 2023, Einleitung, Rn. 15. 

11 Vgl. so ausdrücklich ErwG 75 DSA. 

12 Verordnung (EU) 2024/1083 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Schaffung ei-
nes gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU 
(Europäisches Medienfreiheitsgesetz), ABl. L 2024/1083, 17. April 2024. 

13 Vgl. Art. 2f Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ABl. L 229, 31. Juli 2014, S. 1 (konsoli-
dierte Fassung vom 24. Februar 2024). 

http://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title10/USCODE-2022-title10-subtitleA-partV-subpartI-chap385-subchapIII-sec4872&collectionCode=USCODE
http://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title10/USCODE-2022-title10-subtitleA-partV-subpartI-chap385-subchapIII-sec4872&collectionCode=USCODE
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24
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der Russischen Föderation“14 zu reagieren. Diese Maßnahme wurde vom Gericht der EU (EuG) 
bestätigt15 (vgl. hierzu näher Ziff. 2.3.). 

Es ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass sich weitere EU-Rechtsgrundlagen finden, die 
Verbote oder ähnliche Maßnahmen (etwa Zugangsbeschränkungen oder Sperrungen) ermöglichen 
würden. Eine abschließende Aussage dazu könnte nur nach einer weitergehenden Recherche ge-
troffen werden. 

2.1. Unionale Maßnahmen nach dem Digital Services Act 

Eine Analyse der nach dem DSA möglichen schärfsten Sanktionsfolgen ergibt, dass die zuständi-
gen Justizbehörden eines Mitgliedstaats im Rahmen von Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA 
anordnen können, „dass der Zugang der Nutzer zu dem von der Zuwiderhandlung betroffenen 
Dienst oder – nur wenn dies technisch nicht möglich ist – zur Online-Schnittstelle des Anbieters 
von Vermittlungsdiensten, auf der die Zuwiderhandlung erfolgt, vorübergehend eingeschränkt 
wird“.16 Bei dieser Maßnahme handelt es sich nicht nur um den weitgehendsten Eingriff als Re-
aktion auf Pflichtverletzungen eines Anbieters sog. Vermittlungsdienste17 (dazu Ziff. 2.1.1. und 
Ziff. 2.1.2.), sondern sie ist auch das letzte Mittel, welches nur in Betracht kommt, wenn mildere 
Maßnahmen zur Durchsetzung der die Diensteanbieter treffenden Pflichten gescheitert sind (vgl. 
zum Verfahren und Zuständigkeitsverteilung zwischen Mitgliedstaaten und Kommission 
Ziff. 2.1.3.). 

Ein generelles und unbefristetes Verbot von Social Media-Plattformen sieht der DSA also nicht 
vor. Überblicksartig lässt sich die Funktionsweise des DSA wie folgt zusammenfassen:  

2.1.1. Übersicht zu für Social Media-Plattformen möglicherweise relevanten Pflichten 

Für Online-Plattformen im Allgemeinen sind die Verpflichtungen aus den Abschnitten 1 bis 3 
des Kapitel III des DSA anwendbar.18 Basierend auf den bisher durch die Europäische Kommis-
sion (Kommission) eingeleiteten Verfahren könnten dabei die Sorgfaltspflichten gemäß Art. 16, 

 

14 So in ErwG 8 von Beschluss (GASP) 2022/351 des Rates vom 1. März 2022 zur Änderung des Beschlus-
ses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Uk-
raine destabilisieren, ABl. L 65, 2. März 2022, S. 5. 

15 EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat. 

16 Hervorhebungen hinzugefügt. 

17 „Vermittlungsdienst“ erfasst nach der Legaldefinition in Art. 3 Buchst. g DSA nach Ziff. iii DSA auch Hosting-
Dienste, die von durch Nutzer bereitgestellter Information in deren Auftrag speichern. Eine Online-Plattform im 
Sinne des DSA meint gemäß Art. 3 Buchst. i DSA einen Hosting-Dienst, der diese Informationen speichert und 
öffentlich verbreitet. 

18 Abschnitt 4 des Kapitel III betrifft nur Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzver-
trägen ermöglichen; zumindest das Kernangebot von Social Media-Plattformen scheint hiervor grundsätzlich 
nicht erfasst. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2022/351/oj
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Art. 25, und Art. 28 DSA besondere Relevanz für Social Media-Plattformen haben,19 weshalb 
diese Vorschriften als Beispiele für die inhaltlichen Anforderungen des DSA hier zusammenge-
fasst dargestellt werden. 

Art. 16 Abs. 1 DSA verpflichtet Anbieter von Online-Plattformen, ein Verfahren einzurichten, mit 
dem als rechtswidrig angesehene Inhalte gemeldet werden können. Gemäß Art. 16 Abs. 6 DSA 
muss dann „zeitnah, sorgfältig, frei von Willkür und objektiv“ über die Meldung entschieden und 
gegebenenfalls Abhilfe geschaffen werden.20 Art. 25 Abs. 1 DSA verbietet eine täuschende, mani-
pulierende oder sonst die freie und informierte Entscheidungsfindung von Nutzern maßgeblich 
beeinträchtigende Gestaltung und Organisation sog. Online-Schnittstellen, also von Websites und 
Anwendungen i.S.v. Art. 3 Buchst. m DSA. Die Abgrenzung von solchen sog. „Dark Patterns“, 
wie auch Erwägungsgrund (ErwG) 67 des DSA derartiges Design benennt, von zulässiger Ge-
schäftspraxis kann komplex sein,21 wobei die Kommission nach Art. 25 Abs. 3 DSA die Anwen-
dung durch Leitlinien klarstellen könnte.22 Art. 28 DSA zum Online-Schutz Minderjähriger ver-
bindet die Anforderung struktureller Jugendmedienschutzmaßnahmen in Abs. 1, die „ein hohes 

 

19 Siehe bezüglich der Zuständigkeit der Kommission bei Durchsetzung des DSA gegenüber sehr großen Online-
Plattform unter Ziff. 2.1.3. Insgesamt hat die Kommission vier DSA-Verfahren gegen sehr große Online-Plattfor-
men eingeleitet, von denen drei Social Media-Plattformen betreffen: Zum einen bezüglich „X“ (Twitter), vgl. 
Kommission leitet im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste ein förmliches Verfahren gegen X ein, 
IP/23/6709 vom 18. Dezember 2023; zum anderen bezüglich „TikTok“, vgl. Kommission leitet förmliches Ver-
fahren gegen TikTok im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste ein, IP/24/926 vom 19. Februar 2024 und 
„TikTok Lite“, vgl. Commission opens proceedings against TikTok under the DSA regarding the launch of Tik-
Tok Lite in France and Spain, and communicates its intention to suspend the reward programme in the EU, 
IP/24/2227 vom 22. April 2024. Dokumente zu diesen Verfahren sind auf der Website der Kommission veröf-
fentlicht, abrufbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses, wo-
bei für dort Twitter der gesamte verfahrenseinleitende Beschluss (Az. C(2023)9137 final) abrufbar ist, während 
für TikTok gegenwärtig nur eine Zusammenfassung des ersten Beschlusses veröffentlicht wurde und bei TikTok 
Lite nur die Pressemitteilung oben vorliegt. Die Art. 16, Art. 25, und Art. 28 DSA sind die sich aus diesen Doku-
menten ergebenden möglicherweise verletzten Vorschriften, die nicht unter Abschnitt 5 des Kapitel III fallen. 
Eine Übersicht weiterer, für Online-Plattformen im Bereich der sozialen Medien besonders relevanter DSA-Vor-
schriften findet sich etwa bei Kosters/Gstrein, TikTok and Transparency Obligations in the EU Digital Services 
Act (DSA) – A Scoping Review, ZEuS 2024, 110 (116 f.). 

20 Näher zum Melde- und Abhilfeverfahren bspw. Legner, Der Digital Services Act – Ein neuer Grundstein der Di-
gitalregulierung, ZUM 2024, 99 (106 f.). 

21 Vgl. insoweit Barudi, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 25, Rn. 10, 12, 18. 

22 Vgl. zu Art. 25 DSA und Dark Patterns allgemein Martini/Kramme/Kamke, Dark Patterns im Scheinwerferlicht 
des Digital Services Act, MMR 2023, 323; Dregelies, Der Schutz vor Dark Patterns im DSA, MMR 2023, 243. 
Nach Ansicht von Raue, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 25, Rn. 69 erfasst das Verbot der 
Dark Patterns in Art. 25 Abs. 1 DSA auch nicht-wirtschaftliche Entscheidungen, etwa bei der Ausübung der 
Meinungsfreiheit; das scheint auch der Ansicht der Kommission zu entsprechen, die im verfahrenseinleitenden 
Beschluss gegen Twitter die Umfunktionierung sog. „blauer Haken“ auf der Plattform –  die früher Accounts 
von gewisser Relevanz markierten, deren Identität bestätigt worden ist, nun aber im Rahmen eines Abo-Modells 
gegen Bezahlung vergeben werden – als möglichen Verstoß gegen Art. 25 Abs. 1 DSA hervorhebt, vgl. Commis-
sion decision initiating proceedings pursuant to Article 66(1) of Regulation (EU) 2022/2065, C(2023)9137 final, 
Tz. 13, abrufbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-
inpage-twitter. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_6709
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_926
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_2227
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-twitter
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-twitter
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Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von Minderjährigen“ sicherstellen sollen, mit dem 
Verbot Minderjährige gezielt mit Werbung anzusprechen in Abs. 2.23 

2.1.2. Übersicht zu besonderen Pflichten sehr großer Online-Plattformen 

Für sog. „sehr große Online-Plattformen“24 legt Kapitel III Abschnitt 5 des DSA zusätzliche Ver-
pflichtungen im Umgang mit systemischen Risiken fest.25  

Sehr große Online-Plattformen müssen gemäß Art. 33 Abs. 1 DSA pro Monat durchschnittlich 
mindestens 45 Millionen aktive Nutzer in der EU haben und im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 DSA 
von der Kommission benannt werden. Diese hat im April 2023 erstmals 17 sehr große Online-
Plattformen designiert26 und seitdem noch weitere Dienste benannt.27 

 

23 Vgl. Holznagel, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 28, Rn. 1; Grisse, in: Hofmann/Raue, 
Digital Services Act, 2023, Art. 28, Rn. 9 ff. 

24 Abschnitt 5 des Kapitel III des DSA betrifft grundsätzlich nicht nur sehr große Online-Plattformen (basierend 
auf der englischen Bezeichnung „very large online platforms“ oft als VLOPs abgekürzt) sondern auch sehr große 
Online-Suchmaschinen (basierend auf der englischen Bezeichnung „very large online search engines“ oft als 
VLOSEs abgekürzt); wegen der Fragestellung des Auftraggebers konzentriert sich die Darstellung hier auf die 
sehr große Online-Plattformen. 

25 Im Schrifttum ist augenscheinlich ausgehend von Berberich/Seip, Der Entwurf des Digital Services Act, GRUR-
Prax 2021, 4 (6 f.) wiederholt der Vergleich mit der Regulierung kritischer Infrastruktur gemacht worden, vgl. 
etwa Beyerbach, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 34, Rn. 3; Denga, in: Steinrötter, Eu-
ropäische Plattformregulierung, 2023, § 6, Rn. 2. 

26 Vgl. Sehr große Online-Plattformen und sehr große Suchmaschinen, die gemäß Artikel 33 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnen-
markt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) benannt 
wurden, ABl. C 249, 14. Juli 2023, S. 2; vgl. auch Gesetz über digitale Dienste: Kommission benennt erstmals 
sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen, IP/23/2413 vom 25. April 2023; unter anderem wurde auch 
die im Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act als legislativ designiert vorge-
sehene Plattform „TikTok“ benannt. 

27 Vgl. die aktuelle Liste als Sehr große Online-Plattformen und sehr große Suchmaschinen, die gemäß Artikel 33 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt 
für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) benannt wur-
den, ABl. C 2024/1320, 5. Februar 2024; eine Übersicht ist auch auf der Website der Kommission einsehbar, ab-
rufbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0714(01)&qid=1713184634949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_23_2413
http://data.europa.eu/eli/C/2024/1320/oj
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses
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Die besonderen Sorgfaltspflichten dieser sehr großen Online-Plattformen betreffen, wie eingangs 
dargestellt, systemische Risiken. Art. 34 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 DSA benennt vier Kategorien sol-
cher systemischen Risiken,28 unter anderem – vorliegend im Vergleich mit dem PAFACA mit 
Blick auf Propaganda und Desinformation“ von Interesse – in Buchst. c auch: 

  „alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche De-
batte und auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit“.29 

Diese Risiken müssen große Online-Plattformen im Rahmen der Risikobewertung nach Art. 34 
Abs. 1 UAbs. 1 DSA zunächst ermitteln, analysieren und bewerten. Art. 35 Abs. 1 Satz 1 DSA 
verpflichtet die Anbieter solcher Plattformen auf Basis dieser Bewertung Maßnahmen zur Risi-
kominderung einzuführen, etwa durch eine Anpassung der Moderation von Inhalten i.S.v. 
Art. 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c DSA.30 

Ausgehend von Risikobewertung und -minderung legt der DSA den sehr großen Online-Plattfor-
men daneben verschiedene weitere Pflichten auf. Abermals basierend auf den bisher durch die 
Kommission eingeleiteten Verfahren könnten für sehr große Online-Plattformen im Bereich der 
sozialen Medien vor allem die zusätzliche Transparenz für Werbung in Art. 39 DSA, die insbe-
sondere zur Schaffung eines Archivs für auf Online-Werbung verpflichtet,31 sowie Art. 40 Abs. 12 
DSA, wonach Forschenden Zugang zu öffentlichen Daten gewährt werden muss, relevant sein. 

 

28 Im Schrifttum ist umstritten, ob und inwieweit diese Aufzählung abschließend zu verstehen ist: Kaesling, in: 
Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 34, Rn. 57 und Bayerbach, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital 
Services Act, 2024, Art. 34, Rn. 18 gehen von einem Verständnis als Regelbeispiele für ein systemisches Risiko 
aus; Peukert, Desinformationsregulierung in der EU – Überblick und offene Fragen, JZ 2023, 278 (282), der sich 
auf den Wortlaut des Art. 34 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 DSA und den ErwG 80  stützt, vertritt hingegen die Ansicht, 
der DSA sei auf den Schutz vor Risiken für die aufgelisteten Rechtsgüter beschränkt; auch Gerdemann/Spindler, 
Das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) (Teil 2), GRUR 2023, 115 (122 f.) scheinen die „vier inei-
nanderwirkenden Risikokategorien“, ohne ausdrückliche Stellungnahme, eher als abschließend zu betrachten. 

29 Hervorhebungen hinzugefügt. 

30 Die Kommission stützt sich soweit ersichtlich in beiden gegen Social Media-Plattformen eingeleiteten Verfahren 
(vgl. Fn. 17) unter anderem auf mögliche Verstöße gegen Art. 34 und Art. 35 Abs. 1 DSA: Bzgl. Twitter vermutet 
die Kommission vor allem, dass das Unternehmen das systemische Risiko für Wahlprozesse und die gesell-
schaftliche Debatte i.S.v. Art. 34 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 Buchst. c DSA nicht hinreichend bewertet habe und dass 
Risikominderungsmaßnahmen dahingehend ungenügend sein, was unter anderem die Funktion der „Kol-
lektiven Anmerkungen“ betreffe, vgl. Commission decision initiating proceedings pursuant to Article 66(1) of 
Regulation (EU) 2022/2065, C(2023)9137 final, Tz. 8, abrufbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/po-
licies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-twitter. Hinsichtlich TikTok werden insoweit unter anderem 
das algorithmische System der Anwendung hervorgehoben, dass zu problematischen Suchtspiralen und sog. 
Rabbit-Hole-Effekten führen könnte, vgl. Kommission leitet förmliches Verfahren gegen TikTok im Rahmen des 
Gesetzes über digitale Dienste ein, IP/24/926 vom 19. Februar 2024; für TikTok Lite wird ähnlich auf das „Task 
and Reward Program“ der Applikation verwiesen, dessen Suchtpotential im Rahmen der Art. 34, 35 DSA nicht 
hinreichend als systemisches Risiko bewertet und minimiert worden sei, vgl. Commission opens proceedings 
against TikTok under the DSA regarding the launch of TikTok Lite in France and Spain, and communicates its 
intention to suspend the reward programme in the EU, IP/24/2227 vom 22. April 2024. 

31 Zu solchen Archiven etwa Leerssen/Dobber/Helberger/de Vreese, News from the Ad Archive: How Journalists 
Use the Facebook Ad Library to Hold Online Advertising Accountable, Information, Communication & Society 
26 (2023), S. 1381, abrufbar unter: https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.2009002. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-twitter
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses#ecl-inpage-twitter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_926
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_2227
https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.2009002
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Der Zugriff soll dabei vor allem praktisch und technisch erleichtert werden32 und dem Wortlaut 
des Art. 40 Abs. 12 DSA nach bei der Aufdeckung, Identifizierung und dem Verständnis über 
systematische Risiken i.S.v. Art. 34 Abs. 1 DSA beitragen. 

2.1.3. Durchsetzung des Digital Services Act gegenüber sehr großen Online-Plattformen und 
Möglichkeit der vorübergehenden Einschränkung 

2.1.3.1. Ausschließliche und geteilte Zuständigkeit der Kommission zur Überwachung und 
Durchsetzung bei sehr großen Online-Plattformen 

Die Durchsetzung des DSA erfolgt in erster Linie durch nationale Behörden, die dazu gemäß 
Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DSA als mitgliedstaatlicher „Koordinator für digitale Dienste“ benannt wer-
den.33 Zuständig ist dabei grundsätzlich nach Art. 56 Abs. 1 DSA der Koordinator für digitale 
Dienste des Mitgliedstaats, in dem der Vermittlungsdienst seine Hauptniederlassung hat. 

Abweichend davon obliegt die Zuständigkeit zur Überwachung und Durchsetzung der unter 
Ziff. 2.1.2. übersichtsweise dargestellten besonderen Bestimmungen des Abschnitt 5 des Kapi-
tel III für sehr große Online-Plattformen gemäß Art. 56 Abs. 2 DSA ausschließlich der Kommis-
sion.34 Zusätzlich kann die Kommission bei Anbietern von nach Art. 33 Abs. 4 DSA benannten 
sehr großen Online-Plattformen in geteilter Zuständigkeit nach Art. 56 Abs. 3 DSA auch die Ein-
haltung sonstiger Vorschriften des DSA, wie den in Ziff. 2.1.1. skizzierten, überwachen und 
durchsetzen. Die parallele mitgliedstaatliche Kompetenz zum Vorgehen bei Verstößen gegen sol-
che Pflichten außerhalb des Abschnitt 5 des Kapitel III bleibt gemäß Art. 56 Abs. 4 DSA erhalten, 
solange die Kommission kein Verfahren bezüglich dieses Verstoßes eingeleitet hat. 

Der nationale Koordinator bzw. die zuständigen nationalen Behörden können den DSA demnach 
grundsätzlich auch gegenüber sehr großen Online-Plattformen bis hin zur eingangs erwähnten 
Sperrung nach Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b durchsetzen und etwa die Pflichten des Online-
Schutzes Minderjähriger nach Art. 28 DSA kontrollieren. Von ihrer Zuständigkeit ausgenommen 
ist aber die Durchsetzung der besonderen Verpflichtungen aus Kapitel III Abschnitt 5 für desig-
nierte sehr großen Online-Plattformen. Nur die Kommission kann so z.B. auf die Einhaltung der 
Risikobewertung und -minderungspflichten nach Art. 34, 35 DSA hinwirken. Leitet die Kommis-

 

32 Vgl. Henn, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 40, Rn. 43. 

33 Für Deutschland wird § 14 Abs. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes, das am 21. März 2024 vom Bundestag verab-
schiedet wurde, die Einrichtung einer „Koordinierungsstelle für digitale Dienste“ in der Bundesnetzagentur vor-
sehen; vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von On-
line-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze, BT-Drs. 20/10031, 15. Januar 2024, S. 17; siehe 
auch Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Digitales (23. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung – Drucksachen 20/10031, 20/10281, 20/10466 Nr. 5, BT-Drs. 20/10755, 20. März 2024,  

34 Vgl. aber Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 56, Rn. 19 zu den verbleibenden 
Kompetenzen des Koordinators für digitale Dienste bezüglich der Pflichten aus Abschnitt 5 des Kapitel III. 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-durchf%C3%BChrung-der-verordnung-eu-2022-2065-des-europ%C3%A4ischen-parlaments/307296
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-durchf%C3%BChrung-der-verordnung-eu-2022-2065-des-europ%C3%A4ischen-parlaments/307296
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sion ein Verfahren zur Durchsetzung sonstiger Vorschriften gegen eine sehr große Online-Platt-
form ein, tritt die Zuständigkeit der nationalen Stellen zurück, um parallele Verfahren bezüglich 
desselben Verstoßes zu vermeiden. 

2.1.3.2. Verfahrenseinleitung, Nichteinhaltungsbeschluss und schrittweise eskalierende 
Durchsetzungsmaßnahmen 

Eine solche Verfahrenseinleitung kann die Kommission gemäß Art. 66 Abs. 2 DSA beschließen. 
Kommt die Kommission in diesem Verfahren zu dem Schluss, dass ein Anbieter einer sehr gro-
ßen Online-Plattform seine Pflichten nach dem DSA verletzt, erlässt sie einen Beschluss nach 
Art. 73 DSA, in welchem sie den Verstoß feststellt und nach Abs. 3 das Ergreifen erforderlicher 
Maßnahmen zum Abstellen des Verstoßes anordnet. Der Beschluss kann nach Art. 74 DSA mit 
der Verhängung eines Bußgeldes von bis zu 6% des durch den Anbieter im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr weltweit erzielten Gesamtjahresumsatzes verbunden werden und führt bei Zuwider-
handlungen gegen Vorschriften des Kapitel III Abschnitt 5 zu einer erweiterten Beaufsichtigung 
gemäß Art. 75 Abs. 1 DSA. Anbieter sehr großer Online-Plattformen müssen zudem nach Art. 57 
Abs. 2 DSA einen Aktionsplan zur Beendung der Zuwiderhandlung erarbeiten. Stellt der Anbie-
ter einer sehr großen Online-Plattform seinen Verstoß dennoch nicht ab, kann die Kommission 
im Rahmen des Art. 76 Abs. 1 Buchst. e DSA Zwangsgelder gegen ihn verhängen. 

2.1.3.3. Maßnahmen nach Art. 51 Abs. 3 DSA als ultima ratio 

Bleiben Aufforderung, Geldbuße und Zwangsgeld erfolglos35 und verursacht die Zuwiderhand-
lung gegen den DSA einen „schwerwiegenden Schaden“, kann die Kommission als ultima ratio 
gemäß Art. 82 Abs. 1 DSA den nationalen Koordinator für digitale Dienste zur Einleitung von 
Maßnahmen nach Art. 51 Abs. 3 DSA – einschließlich der vorübergehenden Einschränkung des 
Nutzerzugriffs nach Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA – anweisen.36 Vor einer solchen Auf-
forderung hat die Kommission dem Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA nach, diese Maßnahmen zu be-
schreiben und dem Anbieter der Online-Plattform Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Der 
zuständige Koordinator für digitale Dienste muss sich nach einer Aufforderung der Kommission 

 

35 Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA spricht davon, es müssten „alle Befugnisse nach diesem Abschnitt zur Einstellung 
einer Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung ausgeschöpft“ sein, was praktisch die auf Abstellung gerichte-
ten Maßnahmen in Art. 73, 74 und 76 DSA erfassen dürfte, vgl. Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 
2023, Art. 82, Rn. 7. 

36 Trotz des Wortlauts „auffordern“ in Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA ist systematisch von einer Pflicht des Koordina-
tors auszugehen, vgl. Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 82, Rn. 11; Rademacher, ebd., 
Art. 51, Rn, 33; weigert sich der nationale Koordinator für digitale Dienste solche Maßnahmen einzuleiten, kann 
die Kommission allerdings nur im Wege des Vertragsverletzungsverfahrens gegen den Mitgliedstaat vorgehen, 
vgl. Krönke, a.a.O.; Brauneck, Das Verantwortungsbewusstsein der Plattformbetreiber im Digital Services Act, 
NVwZ 2024, 377 (381). Weil mitgliedstaatliche Stellen nicht auf den Koordinator einwirken dürfen, der laut 
Art. 50 Abs. 2 Satz 1 DSA seine Aufgaben unter dem DSA „völlig unabhängig“ sowie nach Satz 2 „frei von äuße-
ren Einflüssen“ ausübt und insbesondere keine Weisungen entgegennehmen darf, wäre zur Durchsetzung im 
mitgliedstaatlichen Verwaltungsaufbau wohl vor allem der Rückgriff auf die gemäß Art. 50 Abs. 3 Satz 2 DSA 
vollumfänglich zulässige gerichtliche Kontrolle denkbar. 
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im Rahmen des Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA an die nationalen Gerichte37 seines Mit-
gliedstaats wenden und diese auffordern, den Zugang von Nutzern zum fraglichen Dienst oder, 
soweit das technisch nicht möglich ist, zur Website oder Anwendung der Online-Plattform zu 
vorübergehend einzuschränken.38 

Die mitgliedstaatlichen Gerichte als Justizbehörden sind grundsätzlich zur Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit der mit der Sperrung verbundenen Maßnahmen ermächtigt,39 insoweit Art. 51 Abs. 3 
UAbs. 2 Satz 3 DSA darauf verweist, dass solche im Verhältnis zu „[…] der Art, Schwere, Wie-
derholung und Dauer der Zuwiderhandlung angemessen sein [müssen], ohne den Zugang der 
Nutzer des betreffenden Dienstes zu rechtmäßigen Informationen ungebührlich einzuschränken“. 
Wird im Rahmen des Art. 82 Abs. 1 DSA auf Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA zurückgegrif-
fen, ist aber auch Art. 82 Abs. 3 Satz 1 DSA zu beachten, wonach nationale Gerichte keine zu Be-
schlüssen der Kommission widersprüchlichen Entscheidungen treffen dürfen. Hat diese etwa im 
Wege des Beschlusses nach Art. 73 Abs. 1 Buchst. a DSA festgestellt, dass eine sehr große Online-
Plattform gegen Verpflichtungen des DSA verstoßen hat, kann das nationale Gericht, wenn es 
nach der schrittweisen Eskalation der Durchsetzungsschritte im Rahmen eines Verfahrens nach 
Art. 82 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA befasst wird, nicht entscheiden, dass 
kein Verstoß vorgelegen habe. Stattdessen wäre es bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer 
Kommissionentscheidung darauf verwiesen, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) anzurufen, auf das auch Art. 82 Abs. 3 Satz 4 DSA verweist.40 

Die Einschränkung des Zugriffs auf den Dienst bzw. die Online-Plattform oder die Websites und 
Anwendungen derselben sind schon dem Wortlaut des Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA 
nach nur „vorübergehend“. Art. 51 Abs. 3 UAbs. 3 Satz 1 DSA präzisiert insoweit, dass die Be-
schränkung des Zugangs im Ausgangspunkt für vier Wochen gelte. Das Gericht kann es dem nati-
onalen Koordinator zwar erlauben, bis zu einer festzulegenden Höchstzahl jeweils wiederholt um 

 

37 § 29 Abs. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes (vgl. Fn. 33) sieht vor, dass das Amtsgericht in dessen Bezirk die Koor-
dinierungsstelle für digitale Dienste ihren Sitz hat für Verfahren nach Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA zu-
ständig ist, also – mit Blick auf § 14 Abs. 1 Digitale-Dienste-Gesetz – wohl grundsätzlich das Amtsgericht Bonn. 

38 Weil Art. 82 Abs. 1 UAbs. 1 DSA insgesamt auf ein Tätigwerden „gemäß Artikel 51 Absatz 3“ verweist und 
Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA dem Wortlaut und der Systematik nach voraussetzt, dass der Koordinator 
für digitale Dienste der Auffassung ist, „dass ein Anbieter von Vermittlungsdiensten die in Buchstabe a genann-
ten Anforderungen nicht ausreichend erfüllt hat“, scheint im Ausgangspunkt dafür zu sprechen, dass der Koor-
dinator vorab wohl nochmals nach Art. 51 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a DSA die Leitungsorgane des Anbieters zum 
Erstellen eines Aktionsplans auffordern; davon scheint etwa auch Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services 
Act, 2023, Art. 82, Rn. 12 auszugehen. Gegen die Notwendigkeit dieses Zwischenschritts scheint zu sprechen, 
dass Art. 75 Abs. 2 DSA wie gesagt bereits das Erstellen eines Aktionsplans vorsieht und die Kommission 
Art. 82 Abs. 1 DSA erst auslösen kann, wenn – wie auch in Art. 75 Abs. 4 DSA deutlich wird – der Aktionsplan 
und Zwangsgelder zu dessen Durchsetzung gescheitert sind. Zwar unterscheiden sich die Aktionspläne nach 
Art. 51 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a DSA und Art. 75 Abs. 2 DSA, vgl. Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Ser-
vices Act, 2023, Art. 51, Rn. 29 a.E., doch ist fraglich warum ein Aktionsplan des nationalen Koordinators noch 
Aussicht auf Erfolg haben sollte. Abschließend kann nur der EuGH über diese Auslegungsfrage entscheiden. 

39 So Rademacher, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 51, Rn. 34. 

40 Vgl. zu Art. 83 Abs. 3 DSA ausführlich auch Krönke, in: Hofmann/Raue, Digital Services Act, 2023, Art. 82, 
Rn. 16 ff.; Apel, in: Müller-Terpitz/Köhler, Digital Services Act, 2024, Art. 82, Rn. 13 ff., 19 ff. sowie die kriti-
sche Einordung ebd., Rn. 5 ff.  
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vier weitere Wochen zu verlängern. Dazu muss der Koordinator gemäß Art. 51 Abs. 3 UAbs. 3 
Satz 2 DSA aber der Auffassung sein, dass die Zuwiderhandlung andauert und die Zugangsein-
schränkung die Nutzer des Dienstes nicht ungebührlich einschränkt. 

2.1.4. Zusammenfassung: Möglichkeit von Zugangsbeschränkungen und Sperrungen im 
Rahmen des Digital Services Act 

Der DSA erlaubt als letztes Mittel der Durchsetzung, wie in Ziff. 2.1.3.3. dargestellt, den Zugriff 
von Nutzern auf Social Media-Plattformen einzuschränken. Das setzt aber zunächst einen Verstoß 
gegen die Vorgaben des DSA voraus. Die − nicht abschließend − unter Ziff. 2.1.2. skizzierten zu-
sätzlichen Sorgfaltspflichten von als sehr großen Online-Plattformen designierten Diensten in 
Abschnitt 5 des Kapitel III knüpfen in Art. 34 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 Buchst. c DSA dabei zwar 
unter anderem an systemischen Risiken im Zusammenhang mit der öffentliche Sicherheit an, 
doch sieht der DSA in erster Linie vor, dass sehr große Online-Plattformen diese Risiken bewer-
ten und minimieren. Erst wenn die Anbieter der sehr großen Online-Plattformen bei dieser 
Selbstregulierung hinter den Vorgaben des DSA zurückbleibt – gleich ob allgemeine Verpflich-
tungen wie die beispielhaft in Ziff. 2.1.1. genannten oder die auf systemische Risiken bezogenen 
des Kapitel III Abschnitt 5 –, können die unter Ziff. 2.1.3 dargestellten Durchsetzungsmaßnah-
men ergriffen werden. 

In jedem Fall ist die Einschränkung des Zugriffs nach Art. 51 Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSA wie 
erläutert lediglich vorübergehend. Weder der nationale Koordinator für digitale Dienste noch die 
Kommission – soweit diese zuständig im Sinne von Ziff. 2.1.3.1. ist – können im Rahmen des 
DSA ein etwa mit dem PAFACA vergleichbares allgemeines Verbot des Diensts herbeiführen.  

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass DSA und PAFACA grundsätzlich verschiedene 
Ziele verfolgen: Der DSA soll auf Plattformen und in ihrer Funktion „ein sicheres, vorhersehbares 
und vertrauenswürdiges Online-Umfeld“ i.S.v. Art. 1 Abs. 1 DSA schaffen. Um dies zu gewähr-
leisten, sind die vorbeschriebenen Pflichten und auf einzelne Pflichtverstöße bezogenen behörd-
liche Reaktionsmöglichkeiten vorgesehen. Es geht demgegenüber nicht darum, (durch generelle 
Verbote) vor einer Plattform als Bedrohung an sich zu schützen. 

2.2. Unionale Maßnahmen nach dem European Media Freedom Act 

Ein weiterer Rechtsakt, der Regelungen für Anbieter sehr großer Online-Plattformen enthält, ist 
der am 17. April 2024 im Amtsblatt der Union veröffentlichte EMFA. Zwar tritt die Verordnung 
bereits 20 Tage später formell in Kraft, Geltung erlangt sie gemäß Art. 29 Abs. 2 EMFA grundsätz-
lich erst ab dem 8. August 2025. 

Vorgaben für Anbieter sehr großer Online-Plattformen, für die der EMFA in Art. 2 Nr. 10 explizit 
auf die Benennung nach Art. 33 Abs. 4 DSA verweist, sind insbesondere in Abschnitt 4 des Kapi-
tel III enthalten. Zusammengefasst müssen sehr große Online-Plattformen es nach Art. 18 Abs. 1 
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EMFA ermöglichen, dass Nutzer sich zu einer Art Public Value-Mediendienst erklären können.41 
Solchen Mediendienstanbietern gegenüber sind sehr große Online-Plattformen verpflichtet, trans-
parenter zu agieren, zum Beispiel wenn ihre Inhalte aufgrund der Plattform-Geschäftsbedingun-
gen entfernen oder deren Sichtbarkeit beschränken wollen.42 

Zentrale Durchsetzungsverfahren oder gar eine Sperrung von sehr großen Online-Plattformen 
sieht die Verordnung allerdings nicht vor.43 Ohnehin soll auch Kapitel III Abschnitt 4 des EMFA, 
ähnlich zur vom DSA angestrebten Schaffung eines sicheren Online-Umfelds, systematisch nur 
den Medienpluralismus auf und nicht vor den Plattformen selbst schützen. 

2.3. Unionale Maßnahmen nach dem Sanktionsrecht der EU 

Wie bereits oben unter Ziff. 2 dargestellt, hat die EU im Kontext des russischen Überfalls auf die 
Ukraine erstmals auch ein auch ein EU-weites Verbreitungsverbot für russische TV-Sender und 
Plattformen erlassen, die vom russischen Staat kontrolliert werden, ursprünglich vor allem gegen 
das Nachrichtenportal „Sputnik“ und die Kanäle von „Russia Today“.  

Wie ebenfalls bereits dargestellt, hat das EuG die Rechtmäßigkeit dieser Bestimmung mit Blick 
auf Russia Today (RT) − insbesondere ihre Vereinbarkeit mit der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (siehe im Folgenden unter Ziff. 2.4.) bestätigt.44 Geklagt hatte „RT France“, 
eine der wegen einer Listung im entsprechenden Anhang von diesem Verbot betroffenen Entitä-
ten des vom russischen Staat kontrollierten Senders Russia Today. Der EuGH hat sich hingegen 
soweit ersichtlich noch nicht mit der Vorschrift befasst. Ein von RT France eingelegtes Rechts-
mittel gegen das Urteil des EuG war vor einer Sachentscheidung des Gerichtshofs (EuGH) zurück-
genommen worden.45 

Art. 2f der Sanktionsverordnung (EU) 833/2014 bestimmt:  

  „(1)   Es ist den Betreibern verboten, Inhalte durch die in Anhang XV aufgeführten juristi-
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu senden oder deren Sendung zu er-

 

41 Die Bezeichnung „Public Value-Mediendienst“ ist angelehnt an Ory, Medienfreiheit – Der Entwurf eines Euro-
pean Media Freedom Act, ZRP 2023, 26 (27) der auf die Verwendung dieses Begriffs „Public Value“ in der me-
dienrechtlichen Diskussion im deutschsprachigen Schrifttum verweist, siehe zum Beispiel bei Beaujean, Platt-
form- und Medienintermediärsregulierung nach neuem MStV, MMR 2022, 633. 

42 Siehe Art. 18 Abs. 4 EMFA, vgl. die EMFA-Plattformregelungen noch zum Kommissionvorschlag kurz zusam-
menfassend auch Grünwald, Der European Media Freedom Act (Editorial), MMR 2022, 919 (920). 

43 Vgl. hierzu noch zum Verordnungsvorschlag der Kommission bei van Drunen/Helberger/Fahy, The platform-
media relationship in the European Media Freedom Act, Verfassungsblog vom 13. Februar 2023, abrufbar unter: 
https://verfassungsblog.de/emfa-platforms/.  

44 EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat. 

45 Siehe Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 28. Juli 2023, Rs. C-620/22 P, RT France/Rat. 

https://verfassungsblog.de/emfa-platforms/
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möglichen, zu erleichtern oder auf andere Weise dazu beizutragen, auch durch die Übertra-
gung oder Verbreitung über Kabel, Satellit, IP-TV, Internetdienstleister, Internet-Video-Sha-
ring-Plattformen oder -Anwendungen, unabhängig davon, ob sie neu −oder vorinstalliert sind. 

  (2)   Alle Rundfunklizenzen oder -genehmigungen, Übertragungs- und Verbreitungsvereinba-
rungen mit den in Anhang XV aufgeführten juristischen Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen werden ausgesetzt. 

  (3)   Es ist verboten, in Inhalten, die von den in Anhang XV aufgeführten juristischen Perso-
nen, Organisationen oder Einrichtungen erstellt oder gesendet werden, für Produkte oder 
Dienstleistungen zu werben, einschließlich durch Übertragung oder Verbreitung mittels der 
in Absatz 1 genannten Möglichkeiten.“ 

Das Verbot wurde im zweistufigen Verfahren für den Erlass von (Individual-)Wirtschaftssanktio-
nen nach Art. 29 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (EUV) und Art. 215 
AEUV (siehe Ziff. 2.3.2. und Ziff. 2.3.3.). Es handelt sich damit um eine restriktive Maßnahme 
oder Sanktion, die zu den Gegenmaßnahmen im völkerrechtlichen Sinne zählt. 

Mit Blick auf eine etwaige Übertragung dieses Regelungsansatzes auf − von ausländischen Staa-
ten kontrollierte − sonstige Social Media-Plattformen, dürfte aber zu bedenken sein, dass sowohl 
das Völkerrecht (siehe Ziff. 2.3.1.), an welches die EU als internationale Organisation mit Völker-
rechtssubjektivität gemäß Art. 47 EUV gebunden ist,46 als auch das Unionsrecht selbst, in materi-
eller und verfahrensrechtlicher Hinsicht hohe Anforderungen an den Erlass von Sanktionsmaß-
nahmen stellen (siehe Ziff. 2.3.1. bis Ziff. 2.3.3.). Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die vom 
EuG im zu entscheidenden Einzelfall getroffenen grundrechtlichen Wertungen nicht ohne Weite-
res verallgemeinerbar sind (siehe dazu Ziff. 2.4.). 

2.3.1. Völkerrechtlicher und allgemeiner unionsrechtlicher Rahmen für (EU-)Sanktionen 

Völkerrechtliche Gegenmaßnahmen bzw. Sanktionen sind sowohl nach völkerrechtlichem Ver-
ständnis als auch dem der EU-Verständnis dadurch gekennzeichnet, dass es sich um Maßnahmen 
handelt, die insbesondere einen anderen Staat durch Zufügung von Nachteilen zur Einstellung 
von Völkerrechtsverletzungen bzw. zur Einhaltung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen be-
wegen sollen.47  

 

46 Zur Bindung der Union an allgemeines Völkerrecht vgl. etwa Kokott, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, 
Art. 47 EUV, Rn. 11 ff. 

47 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand, Rechtsfragen zu völkerrechtlichen Sank-
tionen, WD 2 - 3000 - 071/19, 8. Juli 2019, S. 4 f.; Sachstand, Sanktionen der Bundesrepublik Deutschland gegen 
Drittstaaten, WD 2 - 3000 - 025/20, 6. April 2020, S. 4. Vgl. Rat, Leitlinien zur Umsetzung und Evaluierung rest-
riktiver Maßnahmen (Sanktionen) im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Aktua-
lisierung, Dok. Nr. 5664/18, 4. Mai 2018, abrufbar unter: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
5664-2018-INIT/de/pdf. In Anlage I heißt es dort: „Ganz allgemein werden restriktive Maßnahmen verhängt, um 
eine Änderung in der Politik oder im Handeln des Landes oder Landesteils, der Regierung, der Organisationen 
oder der Einzelpersonen, gegen die sich die Maßnahmen richten, zu bewirken“. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/657444/ae4d7f74e93145b7ca5e8aa8c8042bdf/WD-2-071-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/695586/6ece99658b0ff2531c831da97eaee733/WD-2-025-20-pdf-data.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/de/pdf
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Ohne an dieser Stelle umfassend den völkerrechtlichen Rahmen darstellen zu können,48 gilt, dass 
Gegenmaßnahmen, um völkerrechtskonform zu sein, im Einklang mit den Draft Articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) der International Law Com-
mission (ILC) unter Berücksichtigung der Schwere des völkerrechtswidrigen Handelns und der 
fraglichen Rechte in einem angemessenen Verhältnis zu dem erlittenen Nachteil stehen sowie 
zeitlich begrenzt und möglichst reversibel sein müssen49 

Unter Berücksichtigung dieser völkerrechtlichen Verhältnismäßigkeitsanforderungen können 
Sanktionen können gegen einen konkreten Zielstaat und, als Individualmaßnahmen auch gegen 
(natürliche und juristische) Personen, Organisationen, Gruppen und Vereinigungen gerichtet 
sein, etwa wenn diese völkerrechtswidriges staatliches Handeln unterstützen, terroristische Akti-
vitäten befördern oder für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden.50 Eine 
Sanktionierung von Einzelpersonen bzw. Unternehmen, um das völkerrechtswidrige Handeln ei-
nes Staates zu beenden, setzt nach der Rechtsprechung der Unionsgerichte eine ausreichende 
Verbindung zwischen der sanktionierten Entität und dem staatlichen Handeln voraus,51 die ins-
besondere dann naheliegt, wenn der Staat oder die Regierung jeweilige Entität (das Unterneh-
men) über entsprechende Eigentumsstrukturen o.Ä. kontrolliert.52 

2.3.2. Formelle Voraussetzungen des EU-Rechts im zweistufigen Erlassverfahren 

Der Erlass länderbezogener Sanktionen nach Art. 215 Abs. 1 AEUV und Individualsanktionen 
nach Art. 215 Abs. 2 AEUV als verbindlicher EU-Rechtsakt („zweite Stufe) setzt jeweils einen im 

 

48 Vgl. dazu, dass Wirtschaftssanktionen i.S.v. Art. 215 AEUV nicht per se gegen das Völkerrecht verstoßen: Car-
ter, Economic Sanctions, 2011, Rn. 12 ff., in: Peters/Wolfrum, Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law Online, abrufbar unter: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e1521; auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand, Rechtsfragen zu 
völkerrechtlichen Sanktionen, WD 2 - 3000 - 071/19, 8. Juli 2019, S. 4 ff.; konkret im Kontext des Art. 215 AEUV 
etwa Schröbener, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 215 AEUV, Rn. 39 ff.; 
Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 215 AEUV, Rn. 7 ff. 

49 Siehe nur: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages und Fachbereich Europa, Entzug von Geldver-
mögen ausländischer Staaten als Sanktion, Ausarbeitung, PE 6 - 3000 - 019/22, WD 2 - 3000 - 021/22, WD 3 - 
3000 - 042/22, WD 5 - 3000 - 041/22, 1. April 2022, S. 5 ff. 

50 M.w.N.: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstand, Sanktionen der Bundesrepublik 
Deutschland gegen Drittstaaten, WD 2 - 3000 - 025/20, 6. April 2020, S. 4. 

51 Vgl. nur: EuG, Urteil v. 28. April 2021, Rs. T-540/19, Sharif/Rat, Rn. 145 ff.; EuG, Rs. T-212/22, Prigozhina/Rat. 
Siehe aber allgemein EuGH, Urteil v. 28. März 2017, Rs. C-72/15, Rosneft, Rn. 149, dazu, dass stets allgemein 
die Bevölkerung von Sanktionsmaßnahmen betroffen ist: „Wie der Gerichtshof im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung des Embargos gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) entschieden hat, 
haben restriktive Maßnahmen definitionsgemäß Auswirkungen, die die Eigentumsrechte und die freie Berufs-
ausübung beeinträchtigen, und schädigen dadurch Parteien, die für die Situation, die zum Erlass der Sanktio-
nen geführt hat, nicht verantwortlich sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. Juli 1996, Bosphorus, C‑84/95, 
EU:C:1996:312, Rn. 22)“. 

52 Vgl. zu Art. 2f Sanktionsverordnung (EU) 833/2014 in diesem Sinne etwa: ErwG 8 Beschlusses (GASP) 2022/351 
(Fn. 14); wortgleich ErwG 8 Verordnung (EU) 2022/350 (Fn. 66). 

https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1521
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1521
https://www.bundestag.de/resource/blob/657444/ae4d7f74e93145b7ca5e8aa8c8042bdf/WD-2-071-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/917996/b2304db647abf1e06245d21ade45db2f/WD-2-021-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/917996/b2304db647abf1e06245d21ade45db2f/WD-2-021-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/695586/6ece99658b0ff2531c831da97eaee733/WD-2-025-20-pdf-data.pdf
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Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gefassten einstimmigen Rats-
beschluss voraus („erste Stufe“).  

Die Regelungen zur GASP sind im Titel V des EUV enthalten. Als „erste Stufe“ für den Erlass von 
EU-Sanktionen kommt grundsätzlich eine gemeinsame Aktion nach Art. 28 EUV oder ein ge-
meinsamer Standpunkt nach Art. 29 EUV in Betracht.53 Die GASP-Beschlüsse sind nur an die 
Mitgliedstaaten adressiert und müssen gemäß Art. 31 Abs. 1 Satz 1 EUV grundsätzlich einstim-
mig gefasst werden.54 Mit Rechtsakten nach Art. 215 AEUV werden im Rahmen der GASP ge-
troffene Entscheidungen über die Sanktionen durch Unionsrecht umgesetzt. Der EuGH spricht 
davon, Art. 215 AEUV schaffe ein „Bindeglied“ zwischen den Zielen der GASP nach dem EUV 
und dem Handeln der Union nach dem AEUV.55 

Während Art. 28 EUV vor allem ein „operatives Vorgehen der Union“ zum Gegenstand hat, also 
eine „zivile oder militärische Operation […], die von einem oder mehreren Mitgliedstaaten au-
ßerhalb der Union durchgeführt wird“,56 könnten vorliegend – mit Blick auf den Vergleich mit 
dem nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dem russischen Angriff auf die Uk-
raine im Februar 2022 geschaffene Sanktionsregime für Russland – vor allem gemeinsame Stand-
punkte relevant sein: Sowohl der Beschluss 2014/512/GASP57 zu sektoralen als auch der Be-
schluss 2014/145/GASP58 zu personenbezogenen Sanktionen sind jeweils auf Art. 29 EUV als 
Rechtsgrundlage gestützt. 

2.3.3. Materielle Voraussetzungen des Art. 29 EUV und Art. 215 AEUV 

Der gemeinsame Standpunkt hat nach der Rechtsprechung des EuG drei Voraussetzungen: Ers-
tens muss er der GASP unterfallen, zweitens i.S.v. Art. 29 EUV „zu einer bestimmten Frage geo-
grafischer oder thematischer Art“ gefasst werden und, drittens, nicht Art. 28 EUV unterfallen.59 
Die Zuständigkeit der Union im Rahmen der GASP erstreckt sich im Rahmen des Art. 24 Abs. 1 

 

53 Schneider/Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 215 
AEUV, Rn. 15; Schröbner, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 215 AEUV, 
Rn. 7. 

54 Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 25 EUV, Rn. 6; von Heinegg , in: Pechstein/No-
wak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 25 EUV, Rn. 7 f. 

55 Vgl. EuGH, Urteil vom 28. März 2017, Rs. C-72/15, Rosneft, Rn. 89; Urteil vom 19. Juli 2012, Rs. C-130/10, Parla-
ment/Rat (Restriktiven Maßnahmen gegen Osama bin Laden und Al-Qaida), Rn. 59. 

56 EuG, Urteil vom 27. Februar 2014, Rs. T-256/11, Ezz u.a./Rat, Rn. 46; im Rechtsmittel bestätigt durch EuGH, 
Urteil vom 5. März 2015, Rs. C‑220/14 P, Ezz u.a./Rat, Rn. 43. 

57 Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ABl. L 229, 31. Juli 2014, S. 13 (konsolidierte Fassung 
vom 24. Februar 2024). 

58 Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlun-
gen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedro-
hen, ABl. L 78, 17. März 2014, S. 16 (konsolidierte Fassung vom 14. März 2024). 

59 Vgl. EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat, Rn. 50; Urteil vom 27. Februar 2014, Rs. T-
256/11, Ezz u.a./Rat, Rn. 41. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2024-02-24
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2024-02-24
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2024-03-14
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UAbs. 1 EUV auf alle Bereiche der Außenpolitik und Sicherheit der Union und verfolgt dabei un-
ter anderem die Ziele nach Art. 23 i. V. m. Art. 3 Abs. 5 und Art. 21 EUV. Gemäß Art. 40 Abs. 1 
EUV müssen aber, vereinfacht gesprochen, die Anwendung der Verfahren und der Umfang der 
Befugnisse der „supranationalen Kompetenzen“ der Union in Art. 3 bis 6 AEUV bei der Durch-
führung der GASP unberührt bleiben.60 Ob eine Maßnahme diesen Kompetenzen oder der GASP 
zuzuordnen ist, stellt der EuGH durch Prüfung ihres objektiven Schwerpunkts unter Berücksich-
tigung ihres Ziels, Inhalts und Kontexts fest.61 Sowohl bei dieser Einordnung in die GASP als 
auch bei der Frage, ob ein gemeinsamer Beschluss eine bestimmte Frage geografischer oder the-
matischer Art betrifft, dürfte zu beachten sein, dass der Rat nach der Rechtsprechung der Unions-
gerichte bei der Festlegung des Gegenstands der GASP über einen großen Spielraum verfügt.62 

Art. 215 Abs. 1 AEUV beschreibt die dort vorgesehenen, staatenbezogenen Maßnahmen als die 
zur „Aussetzung, Einschränkung oder vollständige Einstellung der Wirtschafts- und Finanzbezie-
hungen […] erforderlichen Maßnahmen“. Die in Art. 215 Abs. 2 AEUV gegenständlichen „restrik-
tiven Maßnahmen“ beschreibt der Wortlaut nicht weiter. Im Schrifttum existiert die Ansicht, auf 
Art. 215 Abs. 2 AEUV könnten in Anlehnung an Abs. 1 nur personenbezogenen Wirtschafts- und 

 

60 Art. 215 AEUV stellt zwar insoweit einen Sonderfall dar, weil sich das Unionsrecht dort – der unter Ziff. 2.3.1. 
erwähnten Bindeglied-Funktion folgend – ausdrücklich für eine Steuerung durch die GASP öffnet, vgl. Dörr, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 40 EUV, Rn. 16; Cremer, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 40 EUV, Rn. 7. Gleichwohl gilt für diesen steuernden GASP-Be-
schluss nach Art. 29 EUV selbstredend weiter die Bedingung, dass er im Rahmen der GASP die Bereiche der 
Außen- oder Sicherheitspolitik betreffen muss. 

61 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 2. September 2021, Rs. C-180/20, Kommission/Rat (Accord avec l’Arménie), 
Rn. 32 ff.; Urteil vom 4. September 2018, Rs. C-244/17, Kommission/Rat (Abkommen mit Kasachstan), Rn. 36 ff.; 
insbesondere zur Abgrenzung von mit einem GASP-Beschluss nach Art. 215 AEUV geschaffenen Sanktionen zu 
einer Rechtsgrundlage nach dem AEUV: EuGH, Urteil vom 19. Juli 2012, Rs. C-130/10, Parlament/Rat (Restrikti-
ven Maßnahmen gegen Osama bin Laden und Al-Qaida), Rn. 42, 62 f., 67 ff.; auch GA Kokott, Schlussanträge 
vom 31. Mai 2018 zu EuGH, Rs. C-244/17, Kommission/Rat (Abkommen mit Kasachstan), Rn. 49 ff.; siehe aus 
dem Schrifttum etwa Ramopoulos, in: Kellerbauer/Klamert/Tomkin, The EU Treaties and the Charter of Funda-
mental Rights, 2019, Art. 40 TEU, Rn. 4. 

62 Vgl. EuGH, Urteil vom 28. März 2017, Rs. C-72/15, Rosneft, Rn. 88; EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, 
RT France/Rat, Rn. 52; Urteil vom 13. September 2018, verb. Rs. T-735/14 und T-799/14, Gazprom Neft/Rat, 
Rn. 141. 
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Finanzsanktionen gestützt werden.63 Selbst wenn Art. 215 Abs. 2 AEUV so zu verstehen wäre, 
dürfte die Vorschrift dennoch weit auszulegen sein und ein breiteres Spektrum an Maßnahmen 
erfassen. Das EuG stellte in seinem bereits erwähnten Urteil zu Art. 2f der Sanktionsverordnung 
(EU) 833/2014 schlicht fest, dass der Beschluss des Rats nach Art. 29 EUV diese Maßnahme vor-
gesehen habe und das Verbot „besser auf Unionsebene als auf nationaler Ebene verwirklicht wer-
den konnte“.64 Entsprechend heißt es in Art. 2f Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/201465 als – 
nach Ansicht des EuG – zulässigem Inhalt einer Individualsanktion nach Art. 215 Abs. 2 AEUV 
weiter: 

  „Es ist den Betreibern verboten, Inhalte durch die in Anhang XV aufgeführten juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu senden oder deren Sendung zu ermöglichen, 
zu erleichtern oder auf andere Weise dazu beizutragen, auch durch die Übertragung oder Ver-
breitung über Kabel, Satellit, IP-TV, Internetdienstleister, Internet-Video-Sharing-Plattformen 
oder -Anwendungen, unabhängig davon, ob sie neu oder vorinstalliert sind“.66 

Damit lässt sich festhalten, dass im Rahmen von Art. 29 EUV und Art. 215 AEUV zwar weite 
Spielräume bestehen, um effektiv auf außen- und sicherheitspolitisch relevante Szenarien zu rea-

 

63 Etwa Schröbener, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 215 AEUV, Rn. 18; 
aber vor allem Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 215 AEUV, Rn. 21, der auf die Praxis 
des Rats verweist, in den gemeinsamen Standpunkten zwar aufenthaltsrechtliche Beschränkungen vorzusehen, 
diese aber nicht über Art. 215 AEUV sondern durch nationales Recht umzusetzen. Dieser Praxis folgt z.B. Art. 1 
Abs. 1 des Beschlusses 2011/235/GASP des Rates vom 12. April 2011 über restriktive Maßnahmen gegen be-
stimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Iran, ABl. L 100, 14. April 2011, S. 51 (konsoli-
dierte Fassung vom 15. September 2023) oder auch Art. 1 Abs. 1 Beschluss 2014/145/GASP (Fn. 58), die sich 
schon dem Wortlaut nach jeweils nur unmittelbar an die Mitgliedstaaten richten und deren „umsetzende“ Ver-
ordnungen entsprechend auch keine Ein- oder Durchreiseverbote vorsehen. Eine andere Ansicht vertreten etwa 
Kokott, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 215 AEUV, Rn. 29 bzgl. Art. 215 Abs. 2 AEUV als Rechts-
grundlage für Einreisebeschränkungen; sowie Erlbacher, in: Kellerbauer/Klamert/Tomkin, The EU Treaties and 
the Charter of Fundamental Rights, 2019, Art. 215 TFEU, Rn. 13 bzgl. Einreisebeschränkungen („travel bans“) 
und Zugang zu Flughäfen, wobei er bzgl. letzteren auf die Beschränkungen für den Verkehr nach Art. 26a der 
Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Syrien und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 442/201, ABl. L 16, 19. Januar 2012, S. 1 (konsolidierte Fas-
sung vom 22. Januar 2024) verweist. 

64 EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat, Rn. 63, wobei das Gericht dort außerdem darauf 
verweist, „dass die vom Rat im vorliegenden Fall erlassenen Maßnahmen entgegen dem Vorbringen der Kläge-
rin nicht als vollständige Einstellung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu einem Drittland im Sinne von 
Art. 215 Abs. 1 AEUV angesehen werden können, da die angefochtene Verordnung, wie oben ausgeführt, gemäß 
Art. 215 Abs. 2 AEUV erlassen wurde“; vgl. zur Möglichkeit des „Sendeverbots“ auf Basis von Art. 29 EUV 
i.V.m. Art. 215 Abs. 2 AEUV nach dem Urteil auch Baade, EU Sanctions Against Propaganda for War – Reflec-
tions on the General Court’s Judgment in Case T-125/22 (RT France), ZaöRV 2023, 257 (259 ff.). 

65 Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Hand-
lungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ABl. L 229, 31. Juli 2014, S. 1 (konsolidierte Fas-
sung vom 24. Februar 2024). 

66 Dabei folgt Art. 2f Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 833/2014 bis auf den Anhangs-Verweis wortgleich Art. 4g Abs. 1 
Beschluss 2014/512/GASP (Fn. 57); vgl. auch die ändernde Verordnung (EU) 2022/350 des Rates vom 1. März 
2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, ABl. L 65, 2. März 2022, S. 1 bzw. der ändernde Be-
schluss (GASP) 2022/351 (Fn. 14). 

http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/2023-09-15
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/2023-09-15
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2024-01-22
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2024-01-22
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/350/oj
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gieren. Der Rückgriff auf die GASP und Art. 215 AEUV als Rechtsgrundlage für unionale Maß-
nahmen setzt aber einen Zusammenhang mit der Außenpolitik und Sicherheit der Union voraus. 
Art. 40 EUV sieht gerade vor, dass mit den GASP-Instrumenten keine Maßnahmen im Bereich der 
im AEUV verankerten (Innen-)Politiken der Union erlassen werden sollen. 

2.3.4. Zusammenfassung zum EU-Sanktionsrecht 

Festzuhalten ist damit, dass EU-Sanktionsmaßnahmen sowohl nach der Wertung des Völker- als 
auch Unionsrechts ein außenpolitisches Instrument zur Reaktion auf schwerwiegendes Fehlver-
halten sind, sodass mit deren Erlass auch eine entsprechende Wertung des Verhaltens des aus-
ländischen Staates bzw. der ausländischen Entität einhergeht. Zudem ergeben sich in im Einzel-
nen unter Ziff. 2.3.2. und Ziff. 2.3.3. dargestellten verfahrensrechtlichen (Einstimmigkeitserfor-
dernis beim GASP-Beschluss) und materiellen (hohen) Anforderungen.  

2.4. Vorgaben der Unionsgrundrechte 

Insbesondere die in der GRC niedergelegten Grundrechte gehören zum Primärrecht der EU. Das 
bedeutet, dass sämtliche Sekundärrechtsakte der EU sowie alle auf diese Rechtsakte gestützten 
Einzelfallentscheidungen den Anforderungen der Grundrechte genügen müssen.  

Nachfolgend wird − ohne Anspruch auf Vollständigkeit − auf Grundrechte eingegangen, die im 
Zusammenhang mit Einschränkungen des Betriebs von Social Media-Plattform relevant sein kön-
nen.  

2.4.1. Meinungs- und Informationsfreiheit gemäß Art. 11 GRC 

Art. 11 GRC lautet:  

  „(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Mei-
nungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

  (2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.“ 

2.4.1.1. Persönlicher Schutzbereich und Grundrechtsberechtigung bei direkt oder indirekt 
drittstaatlichen Entitäten 

Grundrechtsberechtigt sind nach Art. 11 GRC nicht nur natürliche, sondern auch juristische Per-
sonen.67 Mit Blick auf hypothetische unionale Maßnahmen, die sich im Sinne des PAFACA ge-
gen von bestimmten Staaten kontrollierte Unternehmen richten, stellt sich die Frage, ob sich 
staatliche Entitäten auf die EU-Grundrechte berufen können.  

Gerade im deutschsprachigen Schrifttum wird – der Grundrechtsdogmatik des Grundgesetzes fol-
gend – davon ausgegangen, dass grundrechtsverpflichtete, öffentliche Gewalt ausübende Stellen 

 

67 Vgl. etwa: Jarass, in: Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 11, Rn. 16. 
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grundsätzlich nicht grundrechtsberechtigt sein können.68 Dementgegen hat das EuG in der Ver-
gangenheit auch die Grundrechtsfähigkeit drittstaatlicher Stellen bejaht, die im genuinen Sinne 
öffentliche Gewalt ausüben.69 Begründet hat das Gericht dies damit, dass das Unionsrecht die Be-
rufung auf Grundrechte durch solche Stellen nicht ausschließe.70 Diese Begründung und die An-
nahme der Grundrechtsfähigkeit zieht das EuG auch bezüglich durch Drittstaaten kontrollierter 
Staats- oder öffentlicher Unternehmen heran.71 In seinem Urteil zu Art. 2f Abs. 1 der Sanktions-
verordnung (EU) 833/2014 setzt das Gericht die Grundrechtsfähigkeit der nach ErwG 8 der Ver-
ordnung unter ständiger direkter oder indirekter Kontrolle der Führung der Russischen Födera-
tion stehenden Medien ohne weitere Begründung voraus.72  

 

68 Vgl. bspw. Schwerdtfeger, in: Meyer/Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, 
Art. 51 GRC, Rn. 61 a.E.; Pache, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 51 GRC, 
Rn. 9; kritisch zur Übertragung dieses sog. Konfusionsarguments etwa Fickentscher, Der Schutz der Mitglied-
staaten und juristischer Personen des öffentlichen Rechts durch die Unionsgrundrechte, EuR 2021, 78 (80 f.). 

69 Vgl. etwa ausführlicher zur iranischen Zentralbank EuG, Urteil vom 18. September 2014, Rs. T-262/12, Central 
Bank of Iran/Rat, Rn. 67 ff.; in EuG, Urteil vom 8. September 2015, Rs. T-564/12, Ministry of Energy of Iran/Rat, 
Rn. 116 wird die Grundrechtsfähigkeit des iranischen Energieministeriums bzw. des iranischen Staats – denn in 
Rn. 22 ff. erklärt das EuG die Klage für zulässig obwohl das klagende Ministerium keine eigene Rechtspersön-
lichkeit hat – selbst wohl vorausgesetzt, wenn es heißt: „Jedenfalls trifft es sicherlich zu, dass die Rechte des 
Klägers, darunter das Eigentumsrecht, durch diese Maßnahmen in erheblicher Weise beschränkt werden, da er 
insbesondere nicht, außer aufgrund besonderer Genehmigungen, über seine sich im Unionsgebiet oder im Besitz 
von Unionsbürgern befindenden Gelder verfügen oder ihm gehörende Gelder in die Union transferieren kann“. 
Zur fehlenden Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der EuG-Rechtsprechung in der Rechtsmittelinstanz vor 
dem EuGH vgl. kritisch Gundel, in: Grabenwarter, Europäischer Grundrechteschutz, 2. Aufl. 2021, § 4, Rn. 31. 

70 Siehe EuG, Urteil vom 18. September 2014, Rs. T-262/12, Central Bank of Iran/Rat, Rn. 72: „ In the light of the 
foregoing, it must be held that EU law contains no rule preventing legal persons which are governmental organi-
sations or State bodies from taking advantage of fundamental rights protection and guarantees. Those rights may 
therefore be relied on by those persons before the Courts of the European Union in so far as those rights are 
compatible with their status as legal persons […]“. 

71 Vgl. EuG, Urteil vom 6. September 2013, verb. Rs. T-35/10 und T-7/11, Bank Melli Iran/Rat, Rn. 70 bzgl. „juristi-
sche[n] Personen, die Emanationen von Drittstaaten sind“; Urteil vom 5. Februar 2013, Rs. T-494/10, Bank Sade-
rat Iran/Rat, Rn. 34; vgl. zu Konstellation, in denen eine juristische Person „der verlängerte Arm eines Dritt-
staats“ ist Ladenburger/Vondung, in: Stern/Sachs, Europäische Grundrechte-Charta, 2016, Art. 51, Rn. 5; auch 
in EuG, Urteil vom 13. September 2018, verb. Rs. T-735/14 und T-799/14, Gazprom Neft/Rat, Rn. 160 wird die 
Grundrechtsfähigkeit bzgl. der Gazprom Neft PAO angenommen, deren Mehrheitsaktionär, die Gazprom Joint 
Stock Company, wiederum mehrheitlich durch die russische Regierung kontrolliert wird (vgl. ebd., Rn. 1). Bei 
solchen Unternehmen könnte man auch nach der oben erwähnten „deutschen“ Grundrechtsdogmatik die Frage 
aufwerfen, ob sie im Einzelfall noch öffentliche Gewalt ausüben und inwieweit das Konfusionsargument ent-
sprechend überhaupt anwendbar ist, vgl. Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 51, Rn. 62. 

72 Vgl. insb. ab der Passage zur Meinungsfreiheit in EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat, 
Rn. 131 f.; siehe dazu Gundel, Europäischer Grundrechtsschutz für (dritt-)staatliche Propagandasender? – An-
merkung zum Urteil des EuG v. 27.7.2022, Rs. T-125/22 (RT France/Rat), EuR 2023, 110 (114); Baade, EU Sanc-
tions Against Propaganda for War – Reflections on the General Court’s Judgment in Case T-125/22 (RT France), 
ZaöRV 2023, 257 (277 ff.). Die vor dem Urteil verfasste Einschätzung in Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages, Ausarbeitung, Zur Einschränkung der unternehmerischen Tätigkeit von „RT - Russia Today 
Germany“ und „Sputnik“, WD 10 - 3000 - 020/22, 18. Mai 2022, S. 17 f. ist damit wohl überholt, wobei die Aus-
arbeitung nicht weiter auf die dargestellte Rechtsprechungslinie des EuG eingeht und stattdessen – möglicher-
weise wegen Art. 52 Abs. 3 GRC – auf Literatur und Rechtsprechung zu Art. 10 EMRK Bezug nimmt.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/905888/7fc71f2ee80bacc1b076828acb851ffd/WD-10-020-22-pdf-data.pdf
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Unionsgerichte die Rechtsprechung zur Grundrechtsberech-
tigung weiter nuancieren werden. Nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung scheint aber 
viel dafür zu sprechen, dass auch ein unter direkter Kontrolle eines Drittstaates stehender Anbie-
ter einer Social Media-Plattform grundrechtsberechtigt sein kann. 

2.4.1.2. Sachlicher Schutzbereich 

Die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit werden nach Art. 11 Abs. 1 GRC 
garantiert. Gemäß Art. 52 Abs. 3 Satz 1 GRC kommt den Rechten nach der GRC die Bedeutung 
und Tragweite korrespondierender Verbürgungen nach der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) zu, soweit die GRC – siehe Art. 52 Abs. 3 Satz 2 GRC – nicht über den Schutz-
standard der Konvention hinausgeht.73 Deshalb stützen sich die Unionsgerichte bei der Ausle-
gung des Art. 11 Abs. 1 GRC auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) zum parallelen Recht auf freie Meinungsäußerung in Art. 10 Abs. 1 
EMRK.74 

Aus dem weiten Verständnis der Meinungsäußerungsfreiheit des EGMR folgt, dass nicht nur alle 
Arten von Werturteilen, Ansichten und Überzeugungen, sondern auch Tatsachenbehauptungen 
von Art. 10 Abs. 1 EMRK und damit auch Art. 11 Abs. 1 GRC geschützt sind.75  

Veröffentlicht ein Anbieter Inhalte auf einer von ihm betriebenen Plattform dürfte dies zunächst 
von dieser Definition erfasst sein, auch wenn es sich bei ihm um eine juristische Person han-
delt.76 Gegen die Eröffnung des sachlichen Schutzbereichs könnte es sprechen, wenn der Betrei-
ber – entsprechend der von Art. 2f Abs. 1 Sanktionsverordnung (EU) Nr. 833/2014 anvisierten 
staatlichen Propaganda – gezielt Inhalte zur manipulativen Beeinflussung der gesellschaftlichen 
Debatte veröffentlicht. Der Schutz des Art. 10 Abs. 1 EMRK und Art. 11 Abs. 1 GRC gilt nach 
h.M. im Schrifttum selbst, wenn Tatsachenbehauptungen im Bewusstsein der Unwahrheit getrof-
fen werden.77 Obwohl propagandistische Äußerungen damit grundsätzlich erfasst sein dürften, 
könnte der Schutzbereich dennoch wegen des Verbots des Missbrauchs der Rechte aus 
Art. 54 GRC ausgeschlossen sein, welches seine Parallele in Art. 17 EMRK findet. Der EGMR hat 
in seiner Rechtsprechung aber betont, dass Art. 17 EMRK nur im Ausnahmefall zur Anwendung 

 

73 Vgl. zu Art. 52 Abs. 3 GRC allgemein etwa Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 52, 
Rn. 56 ff., Pache, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 52 GRC, Rn. 44 ff. 

74 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 26. April 2022, Rs. C-401/19, Polen/Parlament und Rat, Rn. 44 ff.; Urteil vom 
6. September 2011, Rs. C-163/10, Patriciello, Rn. 31; auch EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT 
France/Rat, Rn. 131 ff. verweist umfangreich auf die Rechtsprechung des EGMR; aus dem Schriftum z.B. Berns-
dorff, in: Meyer/Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, Art. 11, Rn. 12. 

75 Vgl. nur Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 11 GRC, Rn. 5. 

76 Vgl. z.B. Kühling, in: Heselhaus/Nowak, Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. Aufl. 2020, § 27, Rn. 32; 
Mensching, in: Karpenstein/Mayer, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3. Aufl. 
2022, Art. 10, Rn. 5. 

77 Vgl. etwa Kühling, in: Heselhaus/Nowak, Handbuch der Europäischen Grundrechte, 2. Aufl. 2020, § 27, Rn. 17; 
Mensching, in: Karpenstein/Mayer, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 3. Aufl. 
2022, Art. 10, Rn. 9; Payandeh, Der Schutz der Meinungsfreiheit nach der EMRK, JuS 2016, 690 (691). 
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kommen kann.78 Gleichzeitig sieht der Straßburger Gerichtshof das Ziel des Art. 17 EMRK gerade 
darin, zu verhindern, dass Rechte der Konvention zu totalitären Zielen missbraucht werden79 
und hat ihn in der Vergangenheit auch im Kontext der Meinungsäußerungsfreiheit nach Art. 10 
EMRK für die Verbreitung von Propaganda zugunsten einer terroristischen Vereinigung ange-
wandt.80 Ob sich auch propagandistische Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen im 
Lichte von Art. 54 GRC auf Art. 11 Abs. 1 GRC berufen können, hinge von der Art der Aussagen 
im Einzelfall ab und kann daher nicht abstrakt beantwortet werden.  

Betreibt ein Anbieter die Plattform, ohne selbst Werturteile oder Tatsachenbehauptungen über 
sie zu veröffentlichen, könnte zweifelhaft sein, ob er selbst nicht nur in der in Ziff. 2.4.2. darge-
stellten unternehmerischen Freiheit betroffen ist. Der Einsatz für gezielte „kontinuierliche und 
konzertierte Propagandaaktionen“ durch ausländische staatliche Stellen dürfte bei Rundfunkan-
bietern näher liegen als bei einem Hosting-Dienst, der vor allem die von Nutzern dezentral ge-
speicherten Inhalte verbreitet. EuGH und EGMR haben sich, soweit ersichtlich, noch nicht un-
mittelbar mit derartigen Konstellationen befasst. Gleichwohl scheint der EGMR hinsichtlich der 

 

78 Vgl. EGMR, Urteil vom 6. Januar 2011, Nr. 34932/04, Paksas/Litauen, Rn. 87: „[…] this Article is applicable only 
on an exceptional basis and in extreme cases, as indeed is illustrated by the Court's case-law“; siehe auch Jarass, 
Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 54, Rn. 2; EGMR, Guide on Article 17 of the European Con-
vention on Human Rights, Stand 31. August 2022, Tz. 69 f., abrufbar unter: 
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_17_ENG.  

79 Vgl. etwa einleitend zu der Bemerkung in Fn. 78 EGMR, Urteil vom 6. Januar 2011, Nr. 34932/04, 
Paksas/Litauen, Rn. 87: „Since the general purpose of Article 17 is, in other words, to prevent individuals or 
groups with totalitarian aims from exploiting in their own interests the principles enunciated in the Convention 
[…]“; Urteil vom 8. Oktober 2020, Nr. 77400/14, 34532/15 und 34550/15, Ayoub u.a./Frankreich, Rn. 92: „[…] 
En particulier, le but général de l’article 17 est d’empêcher que des groupements totalitaires puissent exploiter 
en leur faveur les principes posés par la Convention“. 

80 Vgl. EGMR, Entscheidung vom 24. Mai 2918, Nr. 24683/14, Roj TV A/Türkei, Rn. 44 ff.; insb. Rn. 47: „Conse-
quently, the Court finds that, taking firstly account of the nature of the impugned programmes, which included 
incitement to violence and support for terrorist activity, […], secondly, the fact that the views expressed therein 
were disseminated to a wide audience through television broadcasting and, thirdly, that they related directly to 
an issue which is paramount in modern European society – the prevention of terrorism and terrorist-related ex-
pressions advocating the use of violence – the applicant company’s complaint does not, by virtue of Article 17 
of the Convention, attract the protection afforded by Article 10“.   

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_17_ENG
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Frage, ob Online-Plattformen für von Nutzern veröffentlichte Inhalte haften müssen, davon aus-
zugehen, dass Erstere sich insoweit auf Art. 10 EMRK berufen können.81 Der Gerichtshof differen-
ziert dabei nicht zwischen Meinungs- und Presse- oder Medienfreiheit,82 weil Art. 10 Abs. 1 
EMRK eine entsprechende Unterscheidung – anders als Art. 11 Abs. 2 GRC – dem Wortlaut nach 
nicht vorsieht.83 Ob Zugangsbeschränkungen oder Sperrungen einer Social Media-Plattform auch 
einen Eingriff in die Meinungsfreiheit nach Art. 11 Abs. 1 GRC oder die Medienfreiheit nach 
Art. 11 Abs. 2 GRC zulasten des Plattform-Anbieters darstellen, wenn dieser selbst keine Inhalte 
verbreitet, kann nur der EuGH bezüglich einer konkreten unionalen Maßnahme entscheiden.84 

 

81 Vgl. EGMR, Urteil vom 16. Juni 2015, Nr. 64569/09, Delfi AS/Estland, Rn. 112 f., wonach der Gerichtshof den 
durch das nationale Gericht gezogenen Vergleich einer Online-Plattform mit einem Verleger oder Herausgeber 
(„publisher“) analoger Medien unter Anerkennung struktureller Unterschiede zu Veröffentlichungen im Internet 
übernimmt und bestätigt. Die fragliche Plattform war zwar als Internet-Nachrichtenportal konzipiert, sodass der 
Anbieter auch selbst journalistische Inhalte veröffentlicht. Der Sachverhalt selbst betraf aber die Veröffentli-
chung ehrverletzender Kommentar von Nutzern unter solchen Beiträgen. Allerdings weist der EGMR in Rn. 118 
des Urteils darauf hin, dass das Vorliegen eines Eingriffs in die Rechte aus Art. 10 EMRK zwischen den Parteien 
unbestritten sei und er keinen Anlass sehe von dieser Annahme abzuweichen. 

82 Siehe EGMR, Urteil vom 16. Juni 2015, Nr. 64569/09, Delfi AS/Estland, Rn. 112, wo der EGMR die Aussage des 
nationalen Gerichts zitiert: „[p]ublishing of news and comments on an Internet portal is also a journalistic acti-
vity“; dass er sich diese Aussage zu eigen macht stellt EGMR, Urteil vom 2. Februar 2016, Nr. 22947/13, Magyar 
Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt/Ungarn, Rn. 79 klar, insweit dort unter Verweis auf das Delfi-
Urteil heißt: „For the Court, the conduct of the applicants providing platform for third-parties to exercise their 
freedom of expression by posting comments is a journalistic activity of a particular nature“; vgl. außerdem 
EGMR, Entscheidung vom 12. Oktober 2017, Nr. 3877/14, Tamiz/Vereinigtes Königreich, Rn. 90: „In light of the 
above considerations, and having particular regard to the important role that ISSPs [information society service 
providers] such as Google Inc. perform in facilitating access to information and debate on a wide range of politi-
cal, social and cultural topics, the Court considers that the respondent State’s margin of appreciation in the pre-
sent case was necessarily a wide one. Furthermore, having discerned no ‘strong reasons’ which would justify 
substituting its own view for those of the national courts […], it finds that they acted within this wide margin of 
appreciation and achieved a fair balance between the applicant’s right to respect for his private life under Arti-
cle 8 of the Convention and the right to freedom of expression guaranteed by Article 10 of the Convention and 
enjoyed by both Google Inc. and its end users“. 

83 Vgl. Mensching, in: Karpenstein/Mayer, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
3. Aufl. 2022, Art. 10, Rn. 5; zur Differenzierung in der GRC etwa Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfur-
ter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 11 GRC, Rn. 15; in welchem Umfang damit noch von der für Art. 52 Abs. 3 
Satz 1 GRC vorausgesetzten Entsprechung zwischen EMRK und GRC auszugehen ist, ist im Schrifttum umstrit-
ten, vgl. von Coelln, in: Stern/Sachs, Europäische Grundrechte-Charta, 2016, Art. 52, Rn. 29; in jedem Fall 
dürfte die Ansicht des EGMR jedenfalls zumindest eine wichtige Indiz-Funktion besitzen. 

84 Vgl. allerdings EuG, Urteil vom 27. Juli 2022, Rs. T-125/22, RT France/Rat, Rn. 187, worin das Gericht feststellt, 
dass auch Aussagen von geladenen externen Gästen im Programm des Senders dennoch diesem zugerechnet 
werden könnten, weil dieser wie in Herausgeber redaktionelle Kontrolle über deren Darstellung und Einladung 
ausübe. Bzgl. letzterem verweist das Gericht auf EGMR, Urteil vom 8. Juli 1999, Nr. 26682/95, Sürek/Türkei 
(No. 1), Rn. 63. Eine Online-Plattform im Social Media-Plattform dürfte sich wie in Ziff. 2.3.3. dargestellt aber 
insoweit von einem Rundfunksender unterscheiden, dass dort gerade grundsätzlich keine vergleichbare Kon-
trolle über die Veröffentlichung von Inhalten besteht. Ob die Steuerung der Sichtbarkeit von Nutzer-Inhalten 
eine zumindest teilweise vergleichbare Rolle zukommen lässt ist bislang, soweit ersichtlich, noch nicht Gegen-
stand der Rechtsprechung gewesen. 
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Zu bedenken ist aber, dass auch der Schutzbereich der Meinungs- und Informationsfreiheit85 
sonstiger Nutzer durch Verbote, Sperrungen oder Zugangsbeschränkungen von bzw. zu Social 
Media-Plattform betroffen sein könnte.86 Art. 10 Abs. 1 EMRK und damit Art. 11 Abs. 1 GRC gilt 
unabhängig von der Art der Äußerung oder deren scheinbarem Wert,87 sodass wohl auch zu Un-
terhaltungs- oder sozialen Zwecken über eine Plattform veröffentliche Inhalte erfasst wären.88 Der 
EGMR hat im Kontext der freien Meinungsäußerung im Internet wiederholt betont, dass 
Art. 10 Abs. 1 EMRK nicht nur den Inhalt der Meinungsäußerung, sondern auch die Mittel zu ih-
rer Verbreitung schütze, weil jede Einschränkung dieser Mittel notwendigerweise das Recht auch 
Empfang und Weitergabe von Informationen berühre.89 Der EuGH hat diese Rechtsprechung aus-
drücklich für Art. 11 Abs. 1 GRC im Kontext von Online-Plattformen übernommen.90 

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass Verbote, Sperrungen bzw. Zugangsbeschrän-
kungen von Social Media-Plattformen − vorbehaltlich der konkreten Umstände des Falls und un-
ter Berücksichtigung von Art. 54 GRC − sowohl in das Rechte des Plattformbetreibers als auch 
der Plattformnutzer aus Art. 11 GRC eingreifen können.  

 

 

85 Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 2 GRC bildet die Freiheit, Informationen zu empfangen Teil der Meinungsfreiheit; vgl. 
zur Informationsfreiheit allgemein etwa Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 11 GRC, Rn. 8; 
Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 11, Rn. 15. 

86 Vgl. bezüglich der Betroffenheit der Meinungs- und Informationsfreiheit von Nutzern einer Online-Plattform 
nach Art. 10 EMRK durch deren Sperrung EGMR, Urteil vom 1. Dezember 2015, Nr. 48226/10 und 14027/11, 
Cengiz u.a./Türkei, Rn. 49 ff., 57. 

87 Vgl. etwa EGMR, Urteil vom 28. März 1990, Nr. 10890/84, Groppera Radio u.a./Schweiz, Rn. 54 f. bzgl. Rund-
funkbeiträge die hauptsächlich aus „light music and commercials“ bestanden hätten; Urteil vom 10. Januar 
2013, Nr. 36769/08, Ashby Donald u. a./Frankreich, Rn. 34 bezüglich der Veröffentlichung von Modefotos im 
Internet. 

88 Vgl. auch EuGH, Urteil vom 26. April 2022, Rs. C-401/19, Polen/Parlament und Rat, Rn. 45: „Insoweit ist darauf 
hinzuweisen, dass der Austausch von Informationen über das Internet mittels Plattformen für das Teilen von 
Online-Inhalten unter Art. 10 EMRK und Art. 11 der Charta fällt“ 

89 Vgl. jüngst erneut bzgl. der Sperrung einer IP-Adresse, bei der es zum „Overblocking“ der fraglichen Website 
kam EGMR, Urteil vom 23. Juni 2020, Nr. 10795/14, Vladimir Kharitonov/Russland, Rn. 33: „The Court reiter-
ates that owing to its accessibility and capacity to store and communicate vast amounts of information, the In-
ternet has now become one of the principal means by which individuals exercise their right to freedom of ex-
pression and information. The Internet provides essential tools for participation in activities and discussions 
concerning political issues and issues of general interest, it enhances the public’s access to news and facilitates 
the dissemination of information in general. Article 10 of the Convention guarantees ‘everyone’ the freedom to 
receive and impart information and ideas. It applies not only to the content of information but also to the means 
of its dissemination, for any restriction imposed on the latter necessarily interferes with that freedom […]“; zu 
diesem Urteil kurz Mantz, Die Entwicklung des Internetrechts, NJW 2020, 2449 (2452 f.); ähnlich zum Urteil 
auch bspw. EGMR, Urteil vom 1. Dezember 2015, Nr. 48226/10 und 14027/11, Cengiz u.a./Türkei, Rn. 52, 55; 
ebenfalls ähnlich, aber vermittelnder bezüglich der verbundenen Möglichkeit der Verbreitung rechtswidriger 
Inhalte z.B. EGMR, Urteil vom 15. Mai 2023, Nr. 45581/15, Sanchez/Frankreich, Rn. 158 ff.; Urteil vom 16. Juni 
2015, Nr. 64569/09, Delfi AS/Estland, Rn. 110. 

90 Vgl. auch EuGH, Urteil vom 26. April 2022, Rs. C-401/19, Polen/Parlament und Rat, Rn. 46.  
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2.4.1.3. Rechtfertigung von Eingriffen in Art. 11 GRC 

Eingriffe in Art. 11 sind nicht absolut verboten, sondern können gerechtfertigt werden.  

Einschränkungen von Art. 11 GRC können nach dem allgemeinen Vorbehalt in Art. 52 Abs. 1 
GRC nur auf Grund eines Gesetzes und unter Wahrung des Wesensgehalts des Grundrechts sowie 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen.91  

Zusätzlich sind wegen Art. 52 Abs. 3 Satz 1 GRC (jedenfalls hinsichtlich der Meinungs- und In-
formationsfreiheit) die Anforderungen aus Art. 10 Abs. 2 EMRK zu beachten. Diese Bestimmung 
lautet: 

  „Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann 
daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen 
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind 
für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Ge-
sundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinde-
rung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der 
Unparteilichkeit der Rechtsprechung.“ 

Auch diese Bestimmung normiert also im Wesentlichen ein Verhältnismäßigkeitserfordernis („in 
einer demokratischen Gesellschaft notwendig“) und listet darüber hinaus legitime Ziele, zu de-
nen die Einschränkung erfolgen darf. 

Eine abstrakte Aussage zur (Un-)Verhältnismäßigkeit von Verboten, Sperrungen oder Zugangs-
beschränkungen von bzw. zu Social Media-Plattformen ist nicht möglich. 

Insoweit kommt es zunächst auf die Art des in Rede stehenden Rechtsakts (abstrakt-genereller 
Rechtsakt, Einzelfallentscheidung) und insbesondere darauf an, ob der Unionsgesetzgeber in ei-
nem Bereich agiert, in dem er politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen zu treffen 
hat und komplexe Beurteilungen. Ist dies der Fall, verfügt er nach der Rechtsprechung der Uni-
onsgerichte über einen großen Wertungsspielraum, weshalb eine in einem solchen Bereich erlas-
sene Maßnahme nur dann rechtswidrig ist, wenn sie zur Erreichung des vom zuständigen Organ 
verfolgten Ziels offensichtlich ungeeignet ist.92 

Sofern eine umfassende Prüfung anhand des unionalen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgt, 
ergibt sich aus der Rechtsprechung der Unionsgerichte, dass Maßnahmen  

 

91 Vgl. allgemein etwa Marauhn/Mengeler, in: Dörr/Grote/Marauhn, Konkordanzkommentar, 3. Aufl. 2022, Kap. 7, 
Rn. 7; Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 52, Rn. 19 f. 

92 EuGH, Urteil v. 28. März 2017, Rs. C-72/15, Rosneft, Rn. 146 m.w.N. 
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  „nicht die Grenzen dessen überschreiten [dürfen], was zur Erreichung der mit der fraglichen 
Regelung zulässigerweise verfolgten Ziele geeignet und erforderlich ist. Dabei ist, wenn meh-
rere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen;93 
ferner müssen die verursachten Nachteile in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten 
Zielen stehen“.94 

Für die Frage, ob die jeweilige Maßnahme für die Erreichung eines legitimen Ziels geeignet und 
erforderlich ist sowie zu den zu erwartenden Nachteilen (Grundrechtsbeeinträchtigungen) in ei-
nem angemessenen Verhältnis steht, kommt es also auf die Gewichtigkeit des konkret verfolgten 
Ziels sowie Informationen zur voraussichtlichen Zielerreichung durch die Maßnahme (Geeignet-
heit) und im Einzelnen zu Umfang und Schwere der Grundrechtseingriffe an.  

Zu bedenken ist insofern, dass der EGMR in seiner Rechtsprechung zu Art. 10 Abs. 1 EMRK Ge-
samtsperrungen („wholesale blocking“) als besonders tiefen Eingriff charakterisiert, weil sie nicht 
zwischen legalen und illegalen Inhalten unterscheidet: 

  „The Court reiterates that the wholesale blocking of access to a website is an extreme measure 
which has been compared to banning a newspaper or television station […]. Such a measure 
deliberately disregards the distinction between the legal and illegal information the website 
may contain, and renders inaccessible large amounts of content which has not been identified 

 

93 Vgl. hierzu: Ständige Rechtsprechung, vgl. etwa EuGH, Urteil vom 17. Oktober 2013, Rs. C-101/12, Schaible, 
Rn. 29; ähnlich EuGH, Urteil vom 30. November 2023, Rs. C-173/22 P, MG/EIB, Rn. 52; ausführlicher etwa 
EuGH, Urteil vom 22. Januar 2013, Rs. C-283/11, Sky Österreich, Rn. 50, 54 ff.; aus der Literatur etwa Jarass, 
Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 52, Rn. 39 f.; Krämer, in: Stern/Sachs, Europäische Grund-
rechte-Charta, 2016, Art. 52, Rn. 49 ff. 

94 EuGH, Urteil v. 5. Mai 1998, Rs. C-180/96, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland/ Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften, Rn. 96; vgl. zur Erforderlichkeit auch EuGH, Urteil v. 10. Februar 2011, verb. 
Rs. C-436/08 und C-437/08, Haribo und Österreichische Salinen, Rn.70; Urt. v. 6. Dezember 2005, verb. Rs. 
C-453/03, C-11/04, C-12/04 und C-194/04, ABNA Ltd u.a. und Secretary of State for Health u.a., Rn.68; EuGH, 
Urteil vom 17. Oktober 2013, Rs. C-101/12, Schaible, Rn. 29; ähnlich EuGH, Urteil vom 30. November 2023, 
Rs. C-173/22 P, MG/EIB, Rn. 52; ausführlicher etwa EuGH, Urteil vom 22. Januar 2013, Rs. C-283/11, Sky Öster-
reich, Rn. 50, 54 ff.; aus der Literatur etwa Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 52, 
Rn. 39 f.; Krämer, in: Stern/Sachs, Europäische Grundrechte-Charta, 2016, Art. 52, Rn. 49 ff. 
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as illegal. Blocking access to the entire website has the practical effect of extending the scope 
of the blocking order far beyond the illegal content which had been originally targeted […]“.95 

Eine verbindliche Entscheidung über die Vereinbarkeit einer etwaigen unionalen Maßnahme mit 
Art. 11 Abs. 1 GRC obliegt abschließend dem EuGH. Dabei könnte er auch die Effektivität alterna-
tiver Instrumente berücksichtigen, etwa des in Ziff. 2.1. dargestellten DSA oder der EMFA in 
Ziff. 2.2. 

2.4.2. Unternehmerische Freiheit Art. 16 GRC 

Durch Verbote, Sperrungen bzw. Zugangsbeschränkungen könnte zudem die unternehmerische 
Freiheit der Diensteanbieter nach Art. 16 GRC betroffen sein. 

Art. 16 GRC lautet: 

  „Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.“ 

Auch Art. 16 GRC schützt juristische Personen (unabhängig davon, ob sie in privatrechtlicher 
oder öffentlich-rechtlicher Rechtsform tätig sind, vgl. zur Grundrechtsberechtigung oben 

 

95 EGMR, Urteil vom 23. Juni 2020, Nr. 12468/15, 23489/15 und 19074/16, O OO Flavus u.a./Russland, Rn. 37; fast 
Wortgleich bei EGMR, Urteil vom 23. Juni 2020, Nr. 20159/15, Bulgakov/Russland, Rn. 34 und EGMR, Urteil 
vom 23. Juni 2020, Nr. 10795/14, Vladimir Kharitonov/Russland, Rn. 38; siehe zur weiteren Rechtsprechungsli-
nie etwa EGMR, Urteil vom 18. Dezember 2012, Nr. 3111/10, Ahmet Yıldırım/Türkei, Rn. 68: „The Court further 
observes that the measure in question produced arbitrary effects and could not be said to have been aimed 
solely at blocking access to the offending website, since it consisted in the wholesale blocking of all the sites 
hosted by Google Sites […]“; Urteil vom 1. Dezember 2015, Nr. 48226/10 und 14027/11, Cengiz u.a./Türkei, 
Rn. 64: „[…] As the Court has already held in Ahmet Yıldırım […], the authorities should have taken into con-
sideration, among other aspects, the fact that such a measure, by rendering large quantities of information inac-
cessible, was bound to substantially restrict the rights of Internet users and to have a significant collateral ef-
fect“; Urteil vom 30. April 2019, Nr. 48310/16 und 59663/17, Kablis/Russland, Rn. 94 „The Court further notes 
that the Prosecutor General and his deputies may order the blocking of an entire website or webpage – for exam-
ple an entire social networking account, as in the present case – on the grounds that it contains some illegal ma-
terial. Section 15.3 of the Information Act does not require them to examine whether the wholesale blocking of 
the entire website or webpage, rather than of a specific information item published on it, is necessary, having 
regard to the criteria established and applied by the Court under Article 10 of the Convention. Such an obliga-
tion, however, flows directly from the Convention and from the case-law of the Convention institutions. In par-
ticular, Article 10 requires the authorities to take into consideration, among other aspects, the fact that such a 
measure, by rendering large quantities of information inaccessible, is bound to substantially restrict the rights of 
Internet users and to have a significant collateral effect on the material that has not been found to be illegal […]. 
There is no evidence in the domestic decisions in the present case that those factors were taken into considera-
tion when the applicant’s entire VKontakte account was blocked on the grounds that it contained one illegal 
information item“, wobei es hierbei, wie gesagt, nur um die Sperrung einer gesamten Accounts auf einem sozi-
alen Netzwerk statt einzelner Inhalte ging; Urteil vom 7. Juni 2022, Nr. 32401/10 u.a., Taganrog LRO 
u.a./Russland, Rn. 230: „Turning next to the scope of the decision declaring the entire website ‘extremist’, the 
Court reiterates that the wholesale blocking of access to a website is an extreme measure which deliberately dis-
regards the distinction between lawful and unlawful information that a website may contain and renders inac-
cessible a large amount of content which has not been identified as unlawful. Blocking access to the entire web-
site has the practical effect of extending the scope of the blocking order far beyond the unlawful content that 
was originally targeted […]“. 



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 015/24 

Seite 29 

Ziff. 2.4.1.1.).96 In sachlicher Hinsicht schützt Art. 16 GRC die Aufnahme, Fortsetzung und Been-
digung einer unternehmerischen Betätigung, insbesondere also die wirtschaftliche Betätigungs-
freiheit Selbstständiger.97 

Auch Art. 16 GRC gewährleistet keine absoluten Rechte, sondern kann im Einklang mit Art. 52 
Abs. 1 GRC eingeschränkt werden. Im Schrifttum findet sich insofern der Hinweis, dass der in 
Art. 16 GRC verankerte Verweis auf das Unionsrecht und die einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Gepflogenheiten den Ausgestaltungsvorbehalt des Schutzes unternehmerischer Freiheit 
verdeutliche, weshalb die gerichtliche Kontrolle des EuGH anhand des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes „eher rudimentär“ sei.98 Jedenfalls gilt − entsprechend dem zu Art. 11 GRC unter 
Ziff. 2.4.1.3. Festgestellten − dass die Bewertung, ob eine unionale Maßnahme als gerechtfertigter 
und damit rechtmäßiger Eingriff in Art. 16 GRC einzustufen ist, nur anhand der konkreten Rege-
lung, des mit ihr verfolgten Ziel und anhand der zur Zielerreichung und Notwendigkeit verfügba-
ren Informationen beurteilt werden kann. Abschließend könnte hierüber nur der EuGH entschei-
den. 

2.4.3. Eigentumsschutz 

Ohne im Einzelnen geprüft zu haben, ob die Regelung im PAFACA zum (erzwungenen) Eigentü-
merwechsel unionsrechtlich als faktische Enteignung bzw. als enteignungsgleicher Eingriff ein-
zustufen wäre, sei an dieser Stelle lediglich darauf verwiesen, dass nach Art. 345 AEUV zwar die 
Bestimmung der Eigentumsordnung, d.h. die Frage welche Positionen inhaltlich überhaupt zum 
Eigentum zählen, ausschließlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt. Demgegenüber ist 
das Eigentumsrecht in Art. 17 GRC geschützt.99  

Art. 17 GRC bestimmt, dass jede Person das Recht hat, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu 
besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum ent-
zogen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den 
Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene 
Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich gere-
gelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 

Eine kursorische Literaturrecherche ergibt, dass die Einzelheiten der Auslegung dieser Norm − in 
Ermangelung hinreichender Rechtsprechung der Unionsgerichte − noch unklar sind.100 In jedem 

 

96 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, Art. 16 GRC, 
Rn. 18 f. 

97 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, Art. 16 GRC, 
Rn. 11 f. 

98 Bernsdorff, in: Meyer/Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, Art. 16 GRC, 
Rn. 17. 

99 Vgl. Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 17 GRC, Rn. 4. 

100 Vgl. bspw. Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 17 GRC, Rn. 15 ff., zu der Frage, ob auch de 
facto-Enteignungen als Eigentumsentziehungen im Sinne der Norm zu verstehen sind. 
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Fall bedarf es für Enteignungen − neben einer angemessenen Entschädigung und der Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme − einer gesetzlichen Regelung. Im Fall unionaler Maßnahmen erfordert 
dies einen Rechtsakt i.S.v. Art. 288 AEUV, etwa eine Verordnung.101 Jedenfalls die unter den 
Ziff. 2.1. bis 2.3. dargestellten Rechtsakte räumen der Union nicht ausdrücklich die Kompetenz 
ein, (formell oder de facto) Eigentumsentziehungen herbeizuführen.102 Dass Enteignungen auf der 
Grundlage von Art. 215 AEUV zulässig wären, wird jedenfalls im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die Enteignung russischen Zentralbankvermögens − soweit ersichtlich − überwiegend 
abgelehnt.103  

2.5. Ergebnis zum rechtlichen Rahmen für etwaige unionale Maßnahmen 

Wie die Ausführungen unter Ziff. 2.1. und Ziff. 2.2. zeigen, sehen die dort analysierten Sekundär-
rechtsakte mit Binnenmarktbezug keine dauerhaften Verbote oder gar die Erzwingung von Eigen-
tümerwechseln vor. Insbesondere das Durchsetzungsinstrumentarium des DSA zielt allein da-
rauf, die Einhaltung der im Einzelnen normierten Anbieterpflichten zu gewährleisten. 

Das dem auswärtigen Handeln der EU zugehörige EU-Sanktionsrecht ist sowohl hohen völker-
rechtlichen als auch unionsrechtlichen Hürden unterworfen, und insbesondere ein Mittel, um 
völkerrechtswidrig agierende Staaten zur Wiedereinhaltung der Völkerrechtsordnung zu bewegen 
(siehe im Einzelnen: Ziff. 2.3.).  

Es ist nicht auszuschließen, dass im EU-Recht ggf. weitere Ermächtigungsgrundlagen vorhanden 
sind, die Verbote, Sperrungen, Zugangsbeschränkungen etc. von Social Media-Plattformen er-
möglichen würden. In diesem Zusammenhang sei aber bereits darauf verwiesen, dass der Schutz 
der nationalen Sicherheit weiterhin in der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt.  

 

101 Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 17 GRC, Rn. 24. 

102 Vgl. Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 17 GRC, Rn. 24 dazu, dass es der EU für Enteig-
nungen zwar auf den ersten Blick an einer Gesetzgebungskompetenz fehle, dass sie aber in manchen Bereichen 
(z. B. in der Landwirtschaft) so weitreichende Kompetenzen habe, „dass diese sich auf individuelle Eigentums-
positionen auswirken und im Einzelfall auch den Grad eines (zumindest faktischen) Eigentumsentzugs errei-
chen können“. 

103 Dabei gibt es die wohl auch von der EU-Kommission vertretene Ansicht, dass solche (gegen staatliche Stellen 
gerichtete) Maßnahmen völkerrechtliche Bedenken auslösen, vgl. dazu: Kommission, AHWP Frozen Assets − 
Non paper by the Commission services on generation of resources to support Ukraine − Item 3, WK 3926/2023 
INIT, LIMITE, S. 2, öffentlich verlinkt aber etwa hier: https://www.politico.eu/article/eu-looks-at-investing-vla-
dimir-putin-russia-state-assets-to-raise-cash-for-ukraine, S. 3, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tages und Fachbereich Europa, Entzug von Geldvermögen ausländischer Staaten als Sanktion, Ausarbeitung, 
PE 6 - 3000 - 019/22, WD 2 - 3000 - 021/22, WD 3 - 3000 - 042/22, WD 5 - 3000 - 041/22, 1. April 2022, S. 5 ff. 
Darüber hinaus wird aber überwiegend angenommen, dass Eigentumsentziehungen jedenfalls nicht auf Art. 215 
AEUV gestützt werden können, vgl. Kokott, Financing Ukraine's reconstruction – Can the EU use Russian as-
sets? – Part 1, UKuR 2022, 438 (441); Heinemann, Make Russia Pax, Zur Konfiskation von Vermögenswerten der 
Russischen Zentralbank in Deutschland, S. 23, abrufbar unter: https://ukrainianvictory.org/wp-content/uplo-
ads/Make-Russia-Pay-15.02.2024-de.pdf.  

https://www.politico.eu/article/eu-looks-at-investing-vladimir-putin-russia-state-assets-to-raise-cash-for-ukraine
https://www.politico.eu/article/eu-looks-at-investing-vladimir-putin-russia-state-assets-to-raise-cash-for-ukraine
https://www.bundestag.de/resource/blob/917996/b2304db647abf1e06245d21ade45db2f/WD-2-021-22-pdf-data.pdf
https://ukrainianvictory.org/wp-content/uploads/Make-Russia-Pay-15.02.2024-de.pdf
https://ukrainianvictory.org/wp-content/uploads/Make-Russia-Pay-15.02.2024-de.pdf
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In jedem Fall müssen unionale Maßnahme im Einklang mit dem Primärrecht, insbesondere mit 
den Unionsgrundrechten stehen. Ob dies der Fall ist, kann nur anhand einer konkreten Maß-
nahme und anhand des konkreten Sachverhalts abschließend durch den EuGH bewertet werden 
(vgl. Ziff. 2.4.). 

3. Hinweis zu möglichen unionsrechtlichen Schranken nationaler Maßnahmen 

Grundsätzlich kommt auch in Betracht, dass einzelne Mitgliedstaaten nationale Maßnahmen ge-
gen Social Media-Plattformen ergreifen. Damit dies aus unionsrechtlicher Sicht rechtmäßig ist, 
müsste der jeweilige Mitgliedstaat für den Erlass entsprechender Regelungen zunächst über eine 
entsprechende Kompetenz verfügen. Dies ist gerade in Bereichen fraglich, in denen die EU be-
reits umfassende, vereinheitlichende Regelungen getroffen hat (etwa im Anwendungsbereich des 
DSA).104  

Eine detaillierte Analyse der vor diesem Hintergrund noch bestehenden mitgliedstaatlichen 
Kompetenzen ist nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung. Es wird an dieser Stelle lediglich darauf 
verwiesen, dass der Schutz der nationalen Sicherheit gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV weiterhin 
in die alleinige Verantwortung der Mitgliedstaaten fällt. Ob eine etwaige nationale Regelung un-
ter die der den Mitgliedstaaten verbleibenden Zuständigkeit fallen würde, wäre anhand des je-
weiligen Sachverhalts und der jeweiligen Begründung im Einzelnen zu prüfen. Dies kann im 
Rahmen dieser Ausarbeitung nicht abstrakt beantwortet werden. Die Frage, ob eine etwaige mit-
gliedstaatliche Regelung mit Blick auf Social Media Plattformen zum Schutz der nationalen Si-
cherheit national (verfassungs-)rechtlich unbedenklich ist, ist nicht Gegenstand dieser Ausarbei-
tung.  

Zu beachten ist insofern, dass die Mitgliedstaaten auch in Bereichen, in denen sie weiterhin zu-
ständig sind, insbesondere durch Unionsprimärrecht gezogenen Grenzen zu beachten haben.105 
Solche Grenzen können sich insbesondere aus den Grundfreiheiten, aber auch aus den Unions-
grundrechten ergeben. Die GRC gilt für die Mitgliedstaaten gemäß Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 GRC 
allerdings nur „bei der Durchführung des Rechts der Union“. Eine solche Unionsrechtsdurchfüh-
rung wird etwa auch dann angenommen, wenn die nationale Maßnahme eine Beschränkung von 
Grundfreiheiten darstellt. Denn wenn nationale Regelungen die Grundfreiheiten einschränken, 
müssen sie die Unionsgrundrechte beachten.106  

Vor diesem Hintergrund wäre eine etwaige nationale Maßnahme, die Verbotsregelungen bezüg-
lich großer Online-Plattformen im Bereich der sozialen Medien vorsieht, ggf. im Einzelnen an 
den Grundfreiheiten und den Unionsgrundrechten zu prüfen. An dieser Stelle kann keine detail-
lierte Prüfung der insoweit relevanten Aspekte erfolgen. Zu beachten ist aber, dass weder die 

 

104 Vgl. allgemein zur Zuständigkeitsverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten anhand des Prinzips der 
begrenzten Einzelermächtigung: Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 EUV, 2 ff. AEUV. 

105 Vgl. in diesem Sinne nur: Fachbereich Europa, Titel: Citizenship-by-investment-Programme („golden 
passports“) im Lichte des EU-Rechts, Ausarbeitung, PE 6 - 3000 - 051/22, 4. November 2022, S. 6 , Fn. 5. 

106 Vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2019, Rs. C-591/17, Republik Österreich/ Bundesrepublik Deutschland, Rn. 
55 ff.; Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Auflage 2018, § 3, Rn. 6 f. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/928476/f1852f3e1c6a420b92b15c4ffd6b58bf/PE-6-051-22-pdf-data.pdf
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Grundfreiheiten noch die in Betracht kommenden Normen der GRC-Beeinträchtigungen der ver-
bürgten Rechtspositionen absolut verbieten. Es kommt vielmehr insbesondere darauf an, ob die 
jeweilige Maßnahme in verhältnismäßiger Weise einen legitimen Zweck verfolgt. Ob eine etwa-
ige nationale Maßnahme diese Anforderungen erfüllt, hängt im Einzelnen von der Gewichtigkeit 
des verfolgten Gemeinwohlziels und den hierzu verfügbaren sachlichen Informationen sowie − 
insbesondere im Rahmen der Angemessenheitsprüfung − von Umfang und Intensität der nachtei-
ligen Auswirkungen der Maßnahme ab. Eine abschließende Bewertung wäre also nur anhand ei-
nes konkreten Rechtsakts einschließlich der gelieferten Begründung möglich. Insofern gilt das 
bereits unter Ziff. 2.4.1.3. Dargestellte entsprechend, wobei nicht auszuschließen ist, dass die 
Unionsgerichte bei der Überprüfung etwaig die Grundfreiheiten beeinträchtigender nationaler 
Regelungen einen strengeren Maßstab anwenden würden als bei der Überprüfung vergleichbarer 
EU-Sekundärrechtsbestimmungen.107 

Abschließend könnte über die Anwendbarkeit des Unionsrechts und die Vereinbarkeit einer nati-
onalen Maßnahme mit dessen Vorgaben nur der EuGH entscheiden. 
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107 Vgl. die entsprechenden Erwägungen im Bereich des Steuerrechts: Fachbereich Europa, Globale Mindestbesteu-
erung, Europa- und verfassungsrechtliche Fragen, Ausarbeitung, EU 6 - 3000 - 064/23 / WD 4 - 3000 - 072/23, 
19. Januar 2024, S. 27 f. 
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